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Miet-Erhöhungen
jetzt stoppen!



Es gibt viele gute Gründe, 
jetzt Mitglied zu werden.

Rechtsberatung in Miet- und Wohnrechtsfragen
Rückforderung von überhöhten Miet- und  
Betriebskosten, illegalen Ablösen und Kautionen
Beistellung von JuristInnen bei 
Mietrechtsstreitigkeiten
Beratung und Hilfe bei Mietzinserhöhungen
Überprüfung von Maklerprovisionen
Mietvertragsberatung
Hilfreiche Online-Serviceswww.mietervereinigung.at
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Zur besseren Lesbarkeit werden in FAIR WOHNEN 
personenbezogene Bezeichnungen, die sich zugleich 
auf Männer und Frauen beziehen, in der im Deutschen 
üblichen männlichen Form angeführt, also z. B. 
»Mieter« statt »MieterInnen« oder »Mieterinnen und 
Mieter«. Dies soll jedoch keinesfalls eine Geschlechter-
diskriminierung oder eine Verletzung des Gleichheits-
grundsatzes zum Ausdruck bringen.

Liebe Leserin, lieber Leser,
jahrelang haben wir auf allen Ebenen Druck 
gemacht, um Wohnungssuchende von Provi-
sionszahlungen an Makler, die sie nie beauf-
tragt hatten, zu entlasten. Mit Juli dieses Jahres 
wird eine Novelle des Maklergesetzes in Kraft 
treten, von der die Justizministerin verspricht, 
unsere Forderung eingelöst zu haben. Wer-
den Wohnungssuchende nun tatsächlich kei-
ne Maklerprovisionen mehr zahlen müssen? 
Ganz so einfach ist es nicht, wie Sie unserer 
Analyse ab Seite 18 in diesem Heft entnehmen 
können. Wir werden uns die neuen Regelun-
gen jedenfalls auch in der Praxis ganz genau 
ansehen und weiterhin massiv auf Verbesse-
rungen drängen.

Seit Monaten machen wir Druck für eine Miet-
preisbremse in Österreich, weil im April rund 
376.000 Haushalten mit Richtwertmieten eine 
Erhöhung von 8,6 Prozent droht. Steigende 
Mieten treiben den Verbraucherpreisindex 
und dieser wiederum die Mieten nach oben. 
Diese Teuerungsspirale kann gestoppt werden, 
wie viele Länder in Europa längst gezeigt ha-
ben. Schottland, Portugal und Spanien, Frank-
reich, Dänemark, die Schweiz und die Nieder-
lande haben Mieterhöhungen begrenzt (siehe 
Titelgeschichte ab Seite 12). 

Der zunehmende Druck zwang die Regierung 
schließlich, endlich über eine – längst überfäl-
lige - Mietpreisbremse zu verhandeln. Bei Re-
daktionsschluss stand noch nicht fest, ob, und 
wenn, in welcher Form eine Mietpreisbrem-
se kommt – weil ÖVP und Grüne eiskalt das 
Pokern um Partei- und Klientelpolitik über 
die Sorgen hunderttausender Mieter stellten. 
Ob die Regierung bei diesem entscheidenden 
Thema ein Teil- oder ein Totalversagen verant-
worten muss, wird die Zukunft zeigen.

Herzlichst, Ihr

Georg Niedermühlbichler

Was bedeutet »Fit for 55«?
Über das Klimaprogramm der Europäischen Union 
IUT: 11 Forderungen an den »Green Deal« der EU
Klimaprogramm sozial gerecht gestalten 
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Rechtstipps für Mieter 
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»Höchste Zeit für Reform des Energiemarkts in Europa«
Europaabgeordneter Hannes Heide
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»Wir brauchen jetzt 
staatliche Eingriffe« 
Barbara Steenbergen (IUT) im 
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Barbara Steenbergen leitet das Büro des Internationalen Mieterbundes (IUT) in Brüssel.
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»Wir brauchen jetzt 
staatliche Eingriffe«
Im großen Fair-Wohnen-Interview spricht MVÖ-Präsident Georg Niedermühlbichler 
mit Barabara Steenbergen, Leiterin des EU-Büros des Internationalen Mieterbundes 
(IUT), über Teuerungswelle, Preisdeckel und mieterfreundliche Szenarien entlang 
der EU-Richtlinien für die Zukunft.

Georg Niedermühlbichler: Die Infla-
tion treibt in Österreich die Mieten 
nach oben, weil wir ein an den Ver-
braucherpreisindex angepasstes Sys-
tem haben. Im Vorjahr sind die Mie-
ten zwischen rund sechs und mehr 
als 17 Prozent gestiegen, heuer be-
fürchten wir für April die nächste Er-
höhung von 8,6 Prozent. Wie sieht die 
Situation in anderen Ländern Euro-
pas aus? 

Barbara Steenbergen: Die Inflation ist 
eines der drängendsten Probleme in 
Europa. In einigen Ländern steigt die 
Teuerung bis auf 13, 14 Prozent. Das 
System der jährlichen Indexierung 
trifft Mieter derzeit doppelt: neben der 
steigenden Miete kommen noch die 
explodierenden Energiepreise hinzu.

In Belgien ist eine Indexierung um 
12 Prozent geplant; zusätzlich zu den 
Energiekosten, die bei einer 75m2-
Wohnung von 60 Euro auf mindestens 
200 Euro im Monat gestiegen sind. Wir 
befürchten, dass es zu einer Katastro-
phe auf dem Wohnungsmarkt kommt. 
Hilfen gibt es nur für wenige Haushalte, 

Mindestverdiener. Für Normalverdie-
ner schlagen die Kosten voll durch 
und diese Menschen sind nun in ihrer 
Situation gefangen: sie erhalten keine 
staatlichen Hilfen und sie können ihre 
Wohnungen nicht wechseln, weil die 
Alternativen zu teuer sind. 

Wir als IUT drängen darauf, dass die 
Koppelung der Mieten an die Infla-
tion komplett ausgesetzt wird. Auch 
der deutsche Mieterbund stellt eine 
solche Forderung – vor dem Hinter-
grund, dass die Vermieter neue Miet-
verträge überwiegend mit Indexie-
rungen abgeschlossen haben. In ei-
nigen Ländern ist die Indexierung 
nicht der Standard, weil sich Miet-
erhöhungen nach einem Mietspiegel-
System im Bereich der ortsüblichen 

Vergleichsmiete bewegen. Dieses Sys-
tem wird mit Indexierungen ausgehe-
belt. Das bedeutet, dass es kaum noch 
»normale«Mietverträge gibt und die 
Erhöhungen die Mieter jetzt mit voller 
Wucht treffen.

Überspitzt formuliert: Mieter sind 
vom Willen des Vermieters abhän-
gig, ob er die Mieterhöhung in voller 
Höhe durchsetzt oder nicht. Das be-
deutet für die Mieter aber keinerlei 
Rechtssicherheit.

Gibt es in Belgien Maßnahmen sei-
tens der Regierung?

Es gibt eine neue Systematik. Die volle 
Mieterhöhung kann in Belgien nur bei 
Wohnungen der Energieklasse A bis D 
durchgesetzt werden. Ab Energieklas-
se E darf die Mieterhöhung nur noch 
zu 50 Prozent durchgesetzt werden, in 
schlechteren Energieklassen gar nicht 
mehr. Diese Regelung ist jedoch zu-
nächst auf ein Jahr befristet.

Den Grundsatz finde ich jedoch  in-
teressant. Wenn sich der Vermieter 

»Das System der 
jährlichen Indexie-
rung trifft Mieter 
derzeit doppelt.«
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weigert, in das Haus zu investieren 
und es in schlechtem energetischem 
Zustand ist, darf die Mieterhöhung 
nicht in vollem Umfang durchgesetzt 
werden. Das folgt dem grundlegenden 
Gedanken der Energieeffizienzrichtli-
nie. Das ist ein neuer Ansatz, um die 
Mieter vor den überbordenden Kosten 
der zweiten Miete, also Energie- und 
Betriebskosten, zu schützen. Das Pro-
blem in Belgien ist, dass viele Mieter 
sich nicht trauen werden, dies recht-
lich durchzusetzen - aus Angst, ihre 
Wohnung zu verlieren. 

So etwas funktioniert nur in Verbin-
dung mit einem guten Kündigungs-
schutz, wie wir ihn in Österreich 
haben.

»Es muss Preis- 
deckel für Wärme 
und Strom geben.«

In der Schweiz könnten Mieter über-
höhte Mieten zurückfordern. Doch 
die Kollegen dort sagen: Ja, das steht 
im Gesetz. Aber Mieter trauen sich 
nicht,  das in Anspruch zu nehmen. 
Den Vermietern, die eine missbräuch-
liche Mietrendite fordern,  droht keine 
Buße, der Staat kontrolliert nicht.

Heuer im April findet in Lissabon die 
Weltkonferenz des internationalen 
Mieterbundes IUT statt, wo europa-
weite Maßnahmen entwickelt wer-
den sollen. Was wäre aus deiner Sicht 
am drängendsten? Eine Deckelung 
der Strom- und Gaspreise?

Du hast gerade die zwei wesentlichen 
Themen genannt. Es muss Preisdeckel 
für Wärme und Strom geben. Natürlich 
wissen wir, dass der Krieg in der Uk-
raine und Lieferengpässe die Energie-
kosten explodieren ließen; wir wissen 
aber auch, dass mittlerweile die Preis-
entwicklung auf den Energiemärkten 
wieder nach unten geht. Das muss bei 
den Verbrauchern ankommen. Dazu 
muss es klare Ansagen von unseren 
jeweiligen Regierungen geben - aber 

auch von der EU-Kommission, die 
wirksame Gas- und Strompreisdeckel 
verhandeln muss. Die Energieversor-
ger - die leider in Europa auch in Oli-
gopolen organisiert sind - müssen in 
die Pflicht genommen werden, die 
niedrigeren Preise nicht nur an die In-
dustrie, sondern auch an die Endver-
braucher weiterzugeben.

Die Situation für Mieter war noch nie 
so schlimm wie jetzt. Das ist eine Si-
tuation, in der wir ganz klar staatli-
che Eingriffe brauchen und meines 
Erachtens kann das auch nur europä-
isch organisiert werden. Dazu muss 

die EU-Kommission in Vorlage gehen 
und die Mitgliedsstaaten müssen mit-
ziehen; da darf es kein Opt-Out ge-
ben. Bei den ersten Energietreffen, die 
es jetzt unter schwedischer Ratspräsi-
dentschaft geben wird, muss es klare 
Kante geben und von staatlicher Seite 
entsprechend verhandelt werden. So 
stark wir als Mieterbewegung in eini-
gen Ländern – wie in Österreich – sind: 
jetzt brauchen wir die Hand des Staa-
tes, das schaffen wir nicht als NGOs. 
Da müssen andere an den Verhand-
lungstisch, um das durchzusetzen. 
Ich denke, dass wir mit den Schweden 
da einen starken Bündnispartner ha-
ben, die auch schon signalisiert haben, 
dass der Energiemarkt in Europa auch 
Wohlstand für alle bedeuten muss.

Welche weiteren Themen – neben der 
Indexierung und den Energiepreisen 

– siehst du in naher Zukunft auf die 
Mieter und damit auch auf die Mie-
terschutzorganisationen in Europa 
zukommen?

Die Antwort beginne ich mit einer Fra-
ge: warum gibt es eigentlich keine re-
gulären Mietverträge mehr? Wieso 
gibt es nur noch indexierte, befristete 
Mietverträge? Warum wird seitens der 
Vermieter immer auf Kurzzeit gespielt? 

Wir wissen: jeder Mieterwechsel be-
deutet eine neue Mieterhöhung. Wie-
so können wir nicht zurück zum alten 
System des unbefristeten Mietvertra-
ges ohne Indexierung oder mit einer 
gedeckelten Indexierung? Ich weiß, 
dass es in vielen Ländern eine jährli-
che Indexierung der Mietverträge gibt. 
Ich frage jetzt einfach einmal: warum? 
Das ist ein leistungsloser Zugewinn für 
die Vermieter. Die investieren ja nicht 
in Wohnraum. Ich habe Verständnis 
dafür, wenn jemand investiert und 
Kosten gehabt hat. Das ist ja auch bei 
energetischen Sanierungen häufig der 
Fall. Dann ist es ja auch möglich, dass 
bestimmte Kosten, rechtlich begrenzt, 
umgesetzt werden – wenn der Mieter 
Einsparungen in gleicher Höhe bei der 
Energie hat. Die Mieterhöhung muss 
also aufgewogen werden durch die 
Einsparungen bei der Energie. Diese 
Warmmieten-Neutralität müsste das 
Kernstück jeglicher neuer Energiege-
setzgebung sein. 

Videomeeting von Wien nach Brüssel: MVÖ-Präsident Georg Niedermühlbichler und Barbara Steenbergen (IUT)
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Wie könnte das gelingen?

Mit dem »Fit-for-55«-Paket will Europa 
die Sanierungsrate von einem auf zwei 
Prozent verdoppeln. In den Gesetz-
gebungen von 21 europäischen Mit-
gliedstaaten ist nun aber festgeschrie-
ben, dass energetische Sanierungen  
auf die Mieter umgelegt werden kön-
nen. Wir können nicht so schnell das 
Mietrecht ändern - also müssen wir 
das Energierecht ändern. Wir müssen 
jetzt einen europäischen Rechtsrah-
men schaffen, damit die Warmmieten-
Neutralität die Regel wird und nicht 
die Ausnahme bleibt. Die europäische 
Kommission ist in die Gesetzesvorlage 
gegangen, jetzt berät ganz aktuell das 
europäische Parlament - das betrifft 
speziell die Gebäuderichtlinie. 

Wir haben das Thema laut und deut-
lich aufs Tapet gebracht und hoffen, 
dass die Warmmieten-Neutralität 
im Gesetzesentwurf erhalten bleibt. 
Die Verhandlungen im Trilog (mit 
der schwedischen Ratspräsidentschaft, 
dem EU Rat, dem europäischen Parla-
ment und der Kommission, Anm.) be-
ginnen ab März. Da müssen wir darauf 
achten, dass uns unsere Regierungen 
in diesen Fragen unterstützen; damit 
Mieter vor dem Herausmodernisieren 
geschützt werden und Gentrifizierung 
Einhalt geboten wird.

In Schweden wird von Haus aus über 
die Warmmieten verhandelt. Wir ha-
ben auf der einen Seite die Miete und 
auf der anderen Seite den Energie-
versorger, die Betriebskosten, etc. 
Wenn das beschlossen wird, müss-
ten wir dann auf ein Warmmieten-
System umstellen?

Man könnte Lösungen finden. Ein 
Beispiel: ich habe eine energetische 
Sanierung. Der Vermieter schickt mir 
eine Mieterhöhung – aber: diese ist nur 
wirksam in jener Höhe, in der ich auch 
tatsächlich Energiekosten einspare. 
Das kann ich durch meine Heizkos-
tenabrechnung nachvollziehen. Das 
ist auch in Wohnungen möglich, die 
Etagenheizungen und Einzelverträge 
haben. Auch über die Energiezertifika-
te kann meinen Normalverbrauch er-
rechnen und prüfen, ob ich durch die 
Sanierung Energie einsparen konnte. 

»Warmmieten-
Neutralität müsste 

das Kernstück  
jeglicher neuer 

Energiegesetzge-
bung sein.«

In Deutschland wird versucht, das 
schwedische Warmmieten-Modell 
partiell einzuführen. Das wird juris-
tisch und energietechnisch kompli-
ziert, aber es ist ein Anfang gemacht. 
Ich sehe das schwedische Warmmie-
ten-Modell nicht unbedingt übertrag-
bar, man kann aber an Teillösungen 
arbeiten. Wichtiger wäre, bei energe-
tischen Sanierungen die Warmmieten 
zu deckeln.

Weil du die  März beginnenden Tri-
log-Verhandlungen angesprochen 
hast und die Zeit drängt - hast du das 
Gefühl, dass es in Europa auch Län-
der gibt, die mieterfreundliche Lö-
sungen bremsen?

Ja, die gibt es. Generalisiert: in Län-
dern, wo es keinen wirksamen Mie-
terschutz gibt und dadurch bedingt 
die meisten Menschen unfreiwillig – 
mangels sicherer Mietalternativen – 
Wohnungseigentum erwerben, ist die 

Neigung zu einer Regulierung zu kom-
men nicht so hoch wie in Mieter-Märk-
ten. Da gibt es ein ganz klares Nord-
west-Südost-Gefälle in Europa. Wir 
müssen uns mit den ost- und südeuro-
päischen Staaten an einen Tisch set-
zen, um Fortschritte zu erzielen. Die 
Frage des Mieterschutzes ist in die-
sen Ländern eher untergeordnet. Die 
italienische Regierung hat angekün-
digt, komplett aus der Gebäuderichtli-
nieauszusteigen. Es gibt einige weite-
re Länder, die sich diese Ausstiegssze-
narien zu eigen machen könnten. Das 
Programm »Fit for 55« wird nur euro-
paweit umgesetzt werden können. 
Wenn einige Länder jetzt ein Opt-Out 
machen, wird es nicht funktionieren. 

Wir brauchen Rahmenbedingungen 
für eine sozial- und klimaverträgliche 
energetische Sanierung in Europa.

Dazu brauchen wir nicht nur den 
freien Markt, sondern auch eine aus-
gleichende staatliche Hand. Mit einer 
ausgewogenen Gebäuderichtlinie auf 
europäischer Ebene haben die Ent-
scheider es nun in der Hand, eine so-
wohl sozial- als auch klimafreundliche 
Vorlage für die nationalen Gebäudesa-
nierungspläne zu liefern. Ohne gesetz-
lich verankerte soziale Schutzmecha-
nismen für Mieterhaushalte mit klei-
nen- und mittleren Einkommen wird 
es keinen gerechten EU Green Deal 
geben.  

Georg Niedermühlbichler im Interview
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Was bedeutet
»Fit for 55«?
Ein ambitioniertes Klimaprogramm der 
Europäischen Union (EU) wird die Rahmen-
bedingungen für unser Bauen und Wohnen 
stark verändern. 

assen Sie sich nicht davon 
täuschen, dass »Fit for 55« 
nach dem Lockangebot 

des Fitness-Studios ums Eck für 
Couch-Potatoes im besten Al-
ter klingt. Das ist es nicht. Die 
Brüsseler Bürokratie hat sich 
die Kritik an bleiernen Wortun-
getümen wie der »Haushalts-
Wasch-Trockenautomaten-
Energieetikettierung-Richtlinie« 
offenbar zu Herzen genommen 
und erfreut uns nun mit Schöp-
fungen wie »Green Deal« und 
»Fit for 55«, die wirken, als kä-
men sie frisch aus dem Brain-
storming des Praktikanten-Mee-
tings einer Werbeagentur der 
späten 90er-Jahre.

»Green Deal«
Der »Green Deal« bezeichnet 
den Plan (=Strategiepapier), die 
Rechtsvorschriften der EU an 
deren Klimaziele anzupassen. 
Er beinhaltet Vorschläge, be-
stehende Rechtsvorschriften im 
Bereich Klima, Energie und Ver-
kehr zu verändern.

»Fit for 55« 
»Fit for 55« wiederum ist ein Pa-
ket, das die EU-Kommission am 
14. Juli 2021 vorgelegt hat. Des-
sen Ziel: die Netto-Treibhaus-
gasemissionen bis 2030 um 
mindestens 55  Prozent zu sen-
ken - und zwar im Vergleich zu 
1990. Zwischen 1990 und 2020 
sind die Emissionen der EU in 
CO₂-Äquivalenten bereits um 32 
Prozent gesunken. Interessant: 

Während die Treibhausgas-
Emissionen Deutschlands von 
1990 bis 2020 um mehr als 41 
Prozent gesunken sind, blieb es 
in Österreich bei einem Rück-
gang von 6 Prozent.

Gebäuderichtlinie
Ein Teil des Pakets »Fit for 55« 
wiederum ist die »Richtlinie über 
die Gesamtenergieeffizienz von 
Gebäuden«. Weil etwa ein Drit-
tel der Treibhausgasemissionen 
der EU auf Gebäude entfallen, 
soll in diesem Sektor weniger 
Energie verbraucht und diese 
effizienter genutzt werden. Im 
Oktober 2022 einigten sich die 
EU-Mitgliedstaaten auf einen 
gemeinsamen Standpunkt zur 
Überarbeitung dieser Richtlinie 
(siehe Grafik rechts). Als Nächs-
tes folgen nun Verhandlungen 
mit Kommisson und Europäi-
schem Parlament (Triloge); die-
se beginnen im März. Mit den 
neuen Vorschriften soll vor al-
lem erreicht werden, dass alle 
neuen Gebäude bis 2030 und 
bestehende Gebäude bis 2050 
in Nullemissionsgebäude um-
gewandelt werden. 
Aus Sicht des Internationalen 
Mieterbundes (IUT) wird es 
wichtig sein, Mieter vor dem He-
rausmodernisieren zu schützen. 
Wir werden genau darauf ach-
ten müssen, was unsere Regie-
rungen verhandeln, meint Bar-
bara Steenbergen (IUT) im Fair-
Wohnen-Interview (ab Seite 4 in 
diesem Heft).

L
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IUT
Aktuelle Infos des 

Internationalen 
Mieterbundes:

www.iut.nu 

1. Strategie
Der »Green Deal« sollte mit einer 
Wachstumsstrategie kombi-
niert werden, die darauf abzielt, 
die EU in eine faire und erfolg-
reiche Gesellschaft zu verwan-
deln. Die Maßnahmen müssen 
die Entwicklung hin zu einer so-
zial, wirtschaftlich und ökolo-
gisch nachhaltigen Gesellschaft 
unterstützen. Andernfalls müs-
sen die Bürger doppelt zahlen.
2. Wohnkosten-Neutralität
Da Renovierungskosten in den 
meisten europäischen Mit-
gliedsstaaten auf die Mieter um-
gelegt werden können, trägt Re-
novierung oft zur Verdrängung 
von Bewohnern und zur Gen-
trifizierung ganzer Viertel bei. 
Mieterhöhungen müssen voll-
ständig durch Energieeinspa-
rungen ausgeglichen werden. 
Wohnkosten-Neutralität verhin-
dert »Renovictions« (Verdrän-
gungen durch Renovierungen).
3. Öffentliche Mittel
für die energieeffiziente Reno-
vierung von Sozial- und Ge-
nossenschaftswohnungen sind 
im Vergleich zu den Anreizen 
für Privatwohnungen unzurei-
chend. Dies trägt zur weiteren 
Schwächung von Mietern mit 
niedrigem und mittlerem Ein-
kommen bei und verschärft de-
ren Energiearmut. Die öffent-
liche Finanzierung sollte auf 
bezahlbare Sozial- und Genos-
senschaftswohnungen konzen-
triert werden.
4. Mietobergrenzen
Öffentliche Fördermittel für die 

IUT: 11 Forderungen an 
den »Green Deal« der EU
Der Internationale Mieterbund (IUT) – dessen Gründungs- und Vorstandsmitglied 
die Mietervereinigung Österreichs ist – hat einen Forderungskatalog ausgearbeitet, 
um den »Green Deal« der Europäischen Union sozial gerecht zu gestalten.

Renovierung von privaten Miet-
wohnungen sollten mit Miet-
obergrenzen kombiniert wer-
den, um eine Kapitalisierung 
der Fördermittel zu verhindern.
5. Mieter-Mitbestimmung 
sollte bei der Entscheidung über 
den Standard und die Kosten 
der Renovierung obligatorisch 
sein. Öffentliche Finanzierung 
sollte nur für Projekte gewährt 
werden, bei denen eine umfas-
sende Beteiligung der Mieter ge-
währleistet ist.
6. Anreize für Vermieter
Im Mietwohnungssektor hat 
Energiebesteuerung kaum Len-
kungswirkungen. Mieter haben 
nicht die Möglichkeit, bei stei-
genden Energiepreisen Ener-
giesparinvestitionen zu tätigen. 
Dies kann nur der Eigentümer, 
den aber die steigenden Ener-
giekosten nicht belasten, da er 
sie an die Mieter weitergeben 
kann. Aus diesem Grund brau-
chen wir gesetzlich geregelte 
positive und/oder negative An-
reize, die sich an die Vermieter 
richten. Zum Beispiel ein Verbot 
von Mieterhöhungen für Woh-
nungen, die nicht einem Min-
deststandard für Energieeffi-
zienz entsprechen.
7. Klimawohngeld
Die Besteuerung der Energie 
trifft verletzliche Haushalte am 
härtesten, da diese meist in we-
niger energieeffizienten Ge-
bäuden leben. Eine mögliche 
Gegenmaßnahme ist die Um-
verteilung dieser Steuern auf 
Haushalte mit niedrigem und 

mittlerem Einkommen durch 
ein Klimawohngeld und die 
Kopplung öffentlicher EU-För-
dermittel an die Existenz dieser 
Wohngeld-Zulagen.
8. Subsidiarität
Die EU-Mitgliedstaaten kön-
nen sich auf Klimaziele einigen 

– aber die Mittel zur Erreichung 
dieser Ziele sollten auf lokaler 
Ebene ergriffen werden.
9. Messung der Energieeffizienz
Die Messung sollte in kWh/m² 
erfolgen, um Transparenz und 
Vergleichbarkeit zu ermöglichen.
10. Kreislaufwirtschaft
Sorgfältige Planung der anste-
henden Renovierungswelle wird 
die negativen ökologischen Ef-
fekte verkleinern. CO2-arme 
und nachhaltige Baustandards 
müssen eingehalten werden. 
Die Verwendung erneuerbarer 
Energien und Materialien, die 
frei von schädlichen Chemika-
lien und Stoffen sind, sollte fest-
gelegt werden.
11. Entkarbonisierung 
Die Entkarbonisierung sollte 
gebiets- und nicht nur gebäu-
debezogen vorgenommen wer-
den. Die Verbesserung lokaler 
Energiesysteme, Erschließung 
lokaler Energieressourcen und 
Emissionsreduzierung auf loka-
ler Ebene sowie die Förderung 
von »Prosumer«-Modellen wie 
Mieterstrom, können den Weg 
zu grünen Vierteln weisen, in 
denen sicheres und bezahlba-
res Wohnen und die Gesund-
heit der Bewohner im Vorder-
grund stehen.
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Rat & Hilfe
Angebot und Außen-
stellen der Mieterver-
einigung Steiermark:

mietervereinigung.at/738/
Leistungsumfang-Zustaendigkeit 

FAIR WOHNEN STEIERMARK

Warum nicht alle 
Verwaltungskosten zu den 
Betriebskosten zählen

u den Betriebskosten laut 
Mietrechtsgesetz zählen 
unter anderem auch die 

Verwaltungskosten. Darunter 
versteht man die Auslagen für 
die Verwaltung des Hauses ein-
schließlich der Auslagen für 
Drucksorten, Buchungsgebüh-
ren und Ähnliches. Auch der 
Abschluss eines Mietvertrags 
ist eine typische Tätigkeit, die 
mit der Verwaltung des Hauses 
verbunden ist. Pro Kalenderjahr 
und Quadratmeter Nutzfläche 
des Hauses darf ab 1.1.2023 ein 
Betrag von 4,23 Euro verrechnet 
werden.

MVÖ Mitglied Sarah Wallinger 
(Name von der Redaktion geän-
dert) ließ vor kurzem ihre von 
der Hausverwaltung übermit-
telte Betriebskostenabrechnung 
2022 bei der Mietervereinigung 
Steiermark prüfen. Frau Wal-
linger wohnt in einem Altbau, 
neben der berechtigten Posi-
tion Verwaltungskosten fand 

sich die Position »Quartierma-
nagement« in Höhe von über 
4.000 Euro. Die Juristen der Mie-
tervereinigung Steiermark ha-
ben jahrzehntelange Erfahrung 
bei der Prüfung von Betriebs-
kosten. Diese Position war aber 
auch ihnen neu. Auf Nachfrage 
bei der Hausverwaltung erhielt 
die Mietervereinigung Steier-
mark die Auskunft, dass es sich 
bei dem Quartiermanagement 
um eine Vorgabe der Stadt Graz 
handle und diese Kosten somit 
neben den allgemeinen Verwal-
tungskosten extra verrechnet 
werden dürfen.

Recherchen ergaben, dass die 
nämliche Hausverwaltung 
unter Quartiermanagement fol-
gendes versteht: Informationen 
zu Angeboten in unmittelba-
rer Umgebung wie zum Beispiel 
sportliche Aktivitäten, Kulinarik 
und Entertainment oder auch 
zum Thema öffentlicher Ver-
kehr, Mieträder und Mietautos. 

Bei der alljährlichen Betriebskostenabrechnung heißt es genau hinschauen – 
nicht jede Hausverwaltung verrechnet Beträge, die in eine Abrechnung gehören. 
Wichtig dabei ist zu wissen: jeder Mieter hat das Recht zu erfahren, was sich hinter 
den monatlich zu bezahlenden Betriebskosten verbirgt.

In einem Quartierbüro kön-
nen sich die Mieter treffen und 
kennenlernen. 

Nachfragen bei den politisch 
Verantwortlichen ergaben, dass 
es keine Verträge mit der Stadt 
Graz gibt, in denen ein Quar-
tiermanagement gefordert wird 
und somit auch keine verpflich-
tenden Vorgaben zu einem 
Quartiersmanagement. 
Aus diesen Aussagen kann man 
folglich schließen, dass in Ob-
jekten, auf welche das Miet-
rechtsgesetz anwendbar ist, 
neben den Verwaltungskosten 
keine weiteren – wie oben be-
schriebenen – Kosten von den 
Mietern verlangt werden dür-
fen. Solche zusätzlichen Posi-
tionen in der Betriebskostenab-
rechnung sind rechtlich nicht 
gedeckt.

Christian Lechner
ist Landesvorsitzender
der Mietervereinigung 

Steiermark.
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Miet-Erhöhungen
jetzt stoppen!
Die Regierung muss die Teuerungsspirale bei Mieten stoppen und die Erhöhungen 
bei Kategorie-, Richtwert- und freien Mieten eindämmen. Doch erst als die Zeit 
drängte, wurde verhandelt. 

onatelang hatte die Mie-
tervereinigung (MVÖ) 
Druck gemacht, um eine 

Mietpreisbremse zu erreichen. 
Einer gemeinsamen Presse-
konferenz zum Thema mit der 
Arbeiterkammer (AK) am 7. Fe-
bruar folgte intensive Medien-
arbeit und am 22. Februar eine 
weitere gemeinsame Pressekon-
ferenz, diesmal mit der SPÖ. 

Die Regierung musste nun han-
deln; bis zur ersten Märzwoche 
musste eine Lösung her, sonst 
ließe sich die Erhöhung der 
Richtwertmieten um 8,6 Pro-
zent mit April nicht mehr stop-
pen. Ende Februar spitzte sich 
die Lage schließlich zu.

Ein von der SPÖ eingebrachter 
Antrag im Bautenausschuss des 
Parlaments, die Erhöhung der 
Mieten bis 2025 auszusetzen 
und ab 2026 mit 2 Prozent pro 
Jahr zu deckeln, wurde am 23. 
Februar mit den Stimmen der 
Regierungsparteien ÖVP und 
Grüne blockiert – mit dem Argu-
ment, dass in der Koalition über 

M eine Lösung verhandelt wer-
de. Nur einen Tag darauf, am 24. 
Februar, brachte die SPÖ im Na-
tionalrat erneut einen Mieten-
stopp-Antrag ein, der von der 
FPÖ unterstützt, von ÖVP, Grü-
nen und NEOS jedoch postwen-
dend abgelehnt wurde.

ÖVP blockiert
Die ÖVP ihrerseits blockierte 
bis zuletzt einen Minimalkom-
promiss der Regierung – bei Re-
daktionsschluss für diese Ausga-
be von Fair Wohnen stand nicht 
fest, ob, und wenn, in welcher 
Form die Mietpreisbremse doch 
noch kommen wird.

»Es ist nicht zu fassen, dass 
die ÖVP auf Kosten der Mie-
ter in Österreich bis zuletzt eis-
kalt um Klientelpolitik pokert«, 
verurteilte Georg Niedermühl-
bichler, Präsident der Mieter-
vereinigung Österreichs (MVÖ) 
die Verhandlungstaktik jener 
Partei, eine – längst überfälli-
ge – Einigung für hunderttau-
sende Mieter in letzter Minute 
von weiteren Steuergeschenken 

(Grunderwerbsteuerbefreiung) 
für ein paar Reiche abhängig zu 
machen.

Mietpreisbremse überfällig
Die unablässigen Mieterhöhun-
gen haben zusammen mit ex-
plodierenden Energiepreisen 
und verteuerten Lebensmitteln 
viele Menschen in finanzielle 
Not gebracht. »Dass die Mieten 
wirksam begrenzt werden kön-
nen, zeigen zahlreiche Länder 
in Europa vor. Es gibt Beispie-
le, nach denen man handeln 
könnte. Es kann doch nicht sein, 
dass unsere Bundesregierung 
tatsächlich nicht in der Lage 
ist, die exorbitanten Mieterhö-
hungen zu stoppen«, sagte Nie-
dermühlbichler und appellier-
te an die Regierung: »Hören Sie 
auf zu Pokern, übernehmen Sie 
Verantwortung und handeln Sie 
endlich im Sinne der Menschen 
in diesem Land.«

Die Situation ist für viele Mie-
ter schon jetzt dramatisch. 
»Die Nachfrage nach unse-
ren Beratungen rund um die 

200
Millionen Euro werden 

die indexbasierten 
Erhöhungen der Richt-
werte und Kategorie-

beträge Österreichs 
Mieter im heurigen 

Jahr kosten.
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Mieterhöhungen ist enorm, 
unsere Termine reichen bereits 
bis weit in den April hinein. Vie-
le haben keinen finanziellen 
Spielraum mehr und befürchten, 
dass sie sich ihre Wohnung nach 
der nächsten Mieterhöhung 
nicht mehr leisten können«, er-
klärte Elke Hanel-Torsch, Vor-
sitzende der Mietervereinigung 
Wien. 

»Die Frage, die uns am häufigs-
ten gestellt wird: warum tut die 
Regierung nichts dagegen?« In 
der Mitte der Gesellschaft staue 
sich eine immer größere Men-
ge an Unverständnis auf. »So 
kann es nicht weitergehen. Die 
Regierung muss handeln und 
die permanenten Mieterhöhun-
gen eindämmen«, forderte die 
Wohnrechtsexpertin.

Jeder Dritte rechnet mit 
Zahlungsproblemen
37 von 100 Mietern im privaten 
Segment rechneten schon vor 
den nun ins Haus stehenden 
kräftigen Erhöhungen mit bal-
digen Zahlungsschwierigkeiten, 
weiß man bei der Arbeiterkam-
mer (AK). 

»Auf der anderen Seite spru-
deln die Einnahmen bei der Im-
mobranche – allein die heuri-
gen Erhöhungen der Richtwert- 
und Kategoriemieten würden 
ihnen erneut einen dreistelli-
gen Millionenbetrag in ihre Kas-
sen schwemmen. Sozialpoliti-
sche Maßnahmen und Wohn-
hilfsangebote sind wichtig und 
gut, aber es braucht eine spür-
bare Wohnpolitik«, sagte Tho-
mas Ritt, Leiter Abteilung Kom-
munal und Wohnen bei der AK.

Die Richtwert- und Kategorie-
mieterhöhungen sowie Verwal-
tungskosten belasten die betrof-
fenen rund zwei Millionen ös-
terreichischen Mieter insgesamt 
mit rund 200 Millionen Euro. 
Davon entfällt mit rund 146 Mil-
lionen Euro der Löwenanteil auf 
Mieter im privaten Segement. 
»Das ist eine extreme Schieflage, 

weil die Mieteinnahmen der Im-
mobilienbranche viel dynami-
scher als die Wirtschaft wach-
sen«, analysiert Ritt.

Richtwertmieten: Steigerung
um 8,6 Prozent droht
Wenn nichts geschieht, dann 
werden mit April die Richtwert-
mieten für rund 376.000 Haus-
halte um 8,6 Prozent erhöht. 
Weil der Richtwert von Bundes-
land zu Bundesland verschie-
den ist, unterscheiden sich auch 
die Mehrkosten für eine durch-
schnittliche 70-Quadratme-
ter-Wohnung. »In Wien werden 
Mieter durch die Erhöhung pro 
Jahr rund 480 Euro mehr Mie-
te zahlen müssen, in der Steier-
mark rund 670 Euro und in Vor-
arlberg – wo der Richtwert am 
höchsten ist - rund 750 Euro«, 
rechnet Hanel-Torsch.

Kategoriemieten werden 
im Sommer erhöht 
Nachdem die Inflation vielen 
Prognosen zum Trotz zu Be-
ginn des Jahres weiter zwei-
stellig bleibt, werden auch die 
rund 135.000 Haushalte, die 
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Kategoriemieten zahlen, in 
ganz Österreich schon im Som-
mer wieder zur Kasse gebeten. 
AK-Berechnungen zufolge ist 
im Sommer (abhängig vom Er-
reichen des Schwellenwerts ent-
weder im Juni, Juli oder August) 
mit der nächsten Erhöhung der 
Kategoriemieten um mehr als 5 
Prozent zu rechnen. 

Für einen durchschnittlichen 
Haushalt mit Kategoriemiete 
bringt das Mehrkosten von rund 
190 Euro pro Jahr. Dazu kommt: 
Steigen die Kategoriemieten, 
dann steigen für den Großteil 
aller Mieter die Betriebskosten 

– denn: die Verwaltungshonora-
re, die dem Mieter mit den Be-
triebskosten verrechnet werden, 
sind mit dem Betrag der Kate-
gorie A gedeckelt. Ein Plus von 5 
Prozent bei Kategorie A bedeutet 
also auch ein Plus von 5 Prozent 
bei den Verwaltungshonoraren.

»Freie Mieten« 
Richtwert- und Kategoriemie-
ten bilden nur einen Teil des 
privaten Wohnungsmarkts ab, 
mehr als die Hälfte aller privaten 

Elke Hanel-Torsch (MVÖ) bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit dem SPÖ-Klub: »Mietpreisbremse wäre rasch umsetzbar.«

480
Euro Mehrkosten 

kommen auf einen 
durchschnittlichen 
Haushalt, der zum 

Richtwert mietet, zu.

Wien:
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Mietwohnungen unterliegen 
dem Mietrechtsgesetz nur zum 
Teil und haben keine Preisgren-
zen. Bei diesen »freien Mieten« 
gelte die Vereinbarung im Miet-
vertrag – und in praktisch allen 
Verträgen, die der Mietervereini-
gung vorgelegt werden, sei der 
Mietzins mit dem Verbraucher-
preisindex verknüpft, erklärt Ha-
nel-Torsch. »Hier gab es zuletzt 
verbreitet jährliche Erhöhungen 
um mehr als 10 Prozent.«

Mietpreisbremsen in Europa
Die steigenden Mieten lassen 
den Verbraucherpreisindex 
steigen, und der Verbraucher-
preisindex treibt wiederum die 
Mieten nach oben. Diese Teue-
rungsspirale kann durch eine 
Mietpreisbremse gestoppt wer-
den. Das ist möglich – viele Län-
der in Europa haben bereits 
Mietpreisbremsen eingezogen 
(siehe Grafik rechts).

In Schottland wurden die Mie-
ten praktisch eingefroren. In 
Spanien und in Portugal wur-
den Mieterhöhungen auf jähr-
lich 2 Prozent gedeckelt. In der 
Schweiz darf nur um 40 Pro-
zent der Inflation erhöht wer-
den. Das wären bezogen auf die 
nun in Österreich anstehende 
Richtwerterhöhung 3,4 Prozent. 
In Frankreich ist ein 3,5-Pro-
zent-Deckel für Mieten in Kraft. 
In Dänemark wurden Miet-
erhöhungen bis 2024 mit 4 Pro-
zent begrenzt. In Schweden ver-
handelt der Mieterbund jedes 
Jahr die Warmmieten für rund 
1,6 Millionen Wohnungen: gro-
ße Wohnungskonzerne haben 
sich für heuer mit dem Mieter-
bund bereits auf durchschnittli-
che Erhöhungen von 2,5 bis 4,5 
Prozent der Warmmiete geeinigt. 

In den Niederlanden folgt die 
Mieterhöhung der durchschnitt-
lichen Lohnerhöhung des Vor-
jahres. Für den freien Sektor 
hat die Regierung festgelegt, 
dass die jährliche Mieterhö-
hung höchstens 1 Prozent über 
der Lohnerhöhung liegen darf. 

Im Jahr 2022 gab es eine durch-
schnittliche Lohnerhöhung von 
3,1 Prozent. Daher darf sich die 
Miete um maximal 4,1 Prozent 
erhöhen. 

Mietpreisbremse in Österreich
»Eine Mietpreisbremse wäre 
auch in Österreich rasch um-
setzbar«, erklärt Hanel-Torsch.

Das ist der gemeinsame Vor-
schlag von MVÖ und AK: Die 
Mieten sollen nicht öfter als ein-
mal im Jahr erhöht werden, und 
die Erhöhung soll auf zwei Pro-
zent begrenzt werden. Das soll 
für Richtwert-, Kategoriemieten 
und freie Mieten, bei denen Er-
höhungen vertraglich geregelt 
sind, gelten – so lange, bis es zu 
einer großen Mietrechtsreform 
kommt, die längst überfällig ist.

Faires Mietrecht
»Wir brauchen endlich ein fai-
res Mietrecht für alle, mit echten 
Preisgrenzen. Die Befristungen 
müssen weg, die Betriebskos-
ten gerechter aufgeteilt werden«, 
sagt Hanel-Torsch. 
Allein Verwaltungshonorare und 

Versicherungsprämien machen 
mehr als ein Drittel der gesetz-
lichen Betriebskosten aus. Die-
se Kosten dürfen den Mietern 
laut dem gesetzlichen Betriebs-
kostenkatalog weiterverrechnet 
werden, obwohl sie von diesen 
nicht verursacht werden. Die 
Mietervereinigung fordert eine 
Streichung von Verwaltungsho-
noraren und Versicherungsprä-
mien aus dem Betriebskosten-
katalog. Das würde Mieter einer 
durchschnittlichen 70m2-Woh-
nung auf einen Schlag monat-
lich um 60 Euro entlasten.

Ins Tun kommen
Gemeinsam mit der AK fordert 
die MVÖ darüber hinaus die ra-
sche Umsetzung von Maßnah-
men, die sich seit Anfang 2020 
im Regierungsprogramm finden. 

1) Maklerprovision 
Das Makler-Gesetz ist beschlos-
sen und gilt ab Juli. Wer Mak-
ler beauftragt – in der Regel Ver-
mieter – zahlt. Es gibt aber noch 
Hintertüren, die auch weiterhin 
dazu führen, dass  Mieter die 
Kosten umgehängt bekommen 

Grafik: Mietpreis-
Steigerungen in 
Prozent pro Jahr 
in ausgewählten 

europäischen 
Ländern, Stand: 

Februar2023.
*In Schweden gilt ein 
Warmmieten-Modell. 
**Die Steigerung für 
die Schweiz wurde - 
zum Vergleich - mit 

der Inflationsrate 
Österreichs gerechnet.
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Die Messe für 
Wohntrends, Möbel, 
Garten & Design

TAGE

WOHNSINN

TAGE

WOHNSINN

(siehe Artikel auf Seite 18 in die-
sem Heft). Wir fordern ein echtes 
Bestellerprinzip wie in Deutsch-
land und werden genau beob-
achten, was die aktuelle Rege-
lung ab Juli wirklich bringt. 

2) Bundesgrundstücke für den 
geförderten Wohnbau
Grundstücke, die der Allge-
meinheit gehören, sollen nur 
mit geförderten Wohnungen be-
baut werden. 

3) Leerstandsabgabe
Der Bund muss eine wirksame 
Leerstandsabgabe in einer rele-
vanten Höhe beschließen. Oder 
die Länder müssen sie in einem 
wirksamen Ausmaß selbst ein-
heben können. Dazu muss der 
Bund den Ländern mehr gesetz-
liche Kompetenzen geben. Denn 
eine höhere Abgabe, die gegen 
den Leerstand wirken würde, 
muss im sogenannten »Volks-
wohnungswesen« geregelt wer-
den und da ist der Bund zustän-
dig. Nur so hat sie Wirkung und 
hält verfassungsrechtlich.

4) Kurzzeitvermietungen
einschränken 
Die Registrierungspflicht für 
Kurzzeitvermieter muss kom-
men. Nur wer beim Finanzamt 
registriert ist, soll ganze Woh-
nungen auf Plattformen an-
bieten dürfen. Ferner soll der 
Bund den Gemeinden ermög-
lichen, die Kurzzeitvermietung 
von Wohnungen pro Jahr nach 
eigenem Ermessen zeitlich zu 
begrenzen. 

5) Befristungen abschaffen
Immobilienkonzerne, Versi-
cherungen und andere große 
Wohnungsbesitzer sollen zu-
künftig nur mehr unbefristet 
vermieten dürfen. Privatperso-
nen sollen hingegen eine Woh-
nung befristetet vermieten dür-
fen. Immerhin sind drei von vier 
neuen Mietverträgen im priva-
ten Segment nur mehr befris-
tet. Deshalb: Weg mit befriste-
ten Mietverträgen.

Student W. aus Wien: »Warum zahle ich alle paar Monate 
mehr für immer dieselben Möbel?«
Der Student wohnt seit Oktober 2020 in einer kleinen 30m2-
Altbauwohnung im 2. Bezirk. Inklusive Betriebskosten hat der 
26-Jährige für die befristete Wohnung beim Einzug rund 600 
Euro Miete gezahlt. Darin inkludiert auch eine sogenannte Mö-
belmiete – die für die vermietete Einrichtung (für Küche und di-
verse Gebrauchsgegenstände würde die Möbelmiete für 20 Jah-
re 60.000 Euro ausmachen) weit überhöht ist. Indexiert – und 
damit wertgesichert - wird aber nicht nur die reine Miete, son-
dern auch die Möbelmiete. »Warum zahle ich alle paar Monate 
mehr für immer dieselben Möbel? Das sind keine Antiquitäten, 
sondern eine Einbauküche vom Diskonter. Wie kann das sein?« 
fragt W. Doch: Das ist rechtlich (leider) nicht zu beanstanden. 
Logisch oder gerecht ist das deshalb aber noch lange nicht. Seit 
Oktober 2020 hat sich die Miete für den Studenten zwei Mal um 
jeweils mehr als 5 Prozent erhöht. Nun zahlt er pro Monat rund 
670 Euro Miete inkl. Betriebskosten, das sind 70 Euro mehr als 
zu Beginn – im Jahr macht das 840 Euro Mehrkosten für den Stu-
denten in der Miniwohnung. Ohne, dass sich an den Möbeln, an 
der Wohnung, am Haus irgendetwas geändert hätte.  

Handelsangestellte M.: »Regierung muss endlich handeln«
Frau M. wohnt seit über 20 Jahren in einer 90m2-Wohnung in 
Wien-Alsergrund. Mit Anfang des Jahres hat sie eine 11%-Erhö-
hung bekommen und zahlt in dem Altbau nun 940 Euro Miete 
inklusive Betriebskosten. Zwei Drittel des Einkommens der Han-
delsangestellten fressen nun die Wohnkosten. »Das geht sich 
für mich kaum noch aus. Die Regierung muss endlich handeln, 
soll sich ein Beispiel an Spanien nehmen, wo die Mieten gede-
ckelt werden.« Die Kinder sind mittlerweile außer Haus. Aber 
wenn sie in eine kleinere Wohnung ziehen wollte, hätte sie keine 
Chance. Selbst kleinere Wohnungen seien kaum billiger und nur 
noch befristet zu haben. »Mit 60 kann ich es mir schlicht nicht 
mehr leisten, eine Befristung zu akzeptieren. Um mit 65 wieder 
auf Wohnungssuche zu gehen?«

Pensionist W.: »Stoppen Sie diesen Wahnsinn«
Herr W. ist in Wien-Brigittenau zu Hause, seine Wohnung unter-
liegt dem Mietrechtsgesetz (MRG) teilweise. Für die rund 85 
Quadratmeter zahlte W. im Dezember noch 960 Euro reinen 
Mietzins. Ab Februar sollte W. laut Wertsicherung im Vertrag 
schon 1.060 Euro zahlen. »Die Mieterhöhung hätte mich allein 
1.200 Euro im Jahr gekostet«, rechnet der Pensionist. »Ich habe 
eine schöne Pension, aber die Miete verschlingt große Teile da-
von.« Dazu kommt die Teuerung bei Gas – W. heizt mit einer 
Gasetagenheizung. »Bitte setzen Sie sich für einen Stopp die-
ses Wahnsinns ein. Wohnen ist ein Grundbedürfnis.« W. hatte 
Glück: sein Vermieter bot an, nur die Hälfte der Indexierung gel-
tend zu machen. 
Ein seltenes Beispiel: Die Indexierung der Mieten ist ein Recht, 
keine Pflicht. »Wir würden uns wünschen, dass mehr Vermieter 
so handeln würden. Doch das sind die Ausnahmen. Die Regel 
lautet leider: Erhöhen, was geht«, sagt die Wohnrechtsexpertin 
der Mietervereinigung.

Mieten-Wahnsinn: Mieter erzählen

840
Euro Mehrkosten hat 
Student W. aus Wien.

Altbau:

11%
Mieterhöhung erhielt 
die Angestellte M. zu 

Weihnachten.

Altbau:
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ANALYSE

Was bringt die Makler-
gesetz-Novelle wirklich?
Die Mietervereinigung (MVÖ) analysiert die aktuelle Maklergesetz-Novelle und 
deckt auf: seit dem ersten Entwurf hat sich kaum etwas geändert. Kritische 
Stellungnahmen mit Verbesserungsvorschlägen – wie etwa von der MVÖ vor-
gebracht – wurden beharrlich ignoriert.

m Bautenausschuss des Par-
laments wurde am 23. Fe-
bruar die Novelle des Mak-

lergesetzes behandelt und mit 
den Stimmen der Regierungs-
parteien ÖVP und Grüne sowie 
FPÖ und NEOS beschlossen. 
Die SPÖ stimmte dagegen, weil 
sie sich eine bessere Lösung für 
Mieter gewünscht hätte – aus 
gutem Grund, wie eine Analyse 
der MVÖ zeigt.

Im Frühjahr 2022 ist der erste Ent-
wurf der Maklergesetz-Novelle 

I präsentiert worden, zu dem die 
MVÖ eine kritische Stellung-
nahme abgegeben und Ände-
rungen eingemahnt hat. 
 
Änderungen marginal
Im Dezember wurde von der 
Justizministerin eine überarbei-
tete Version der Novelle vorge-
legt. Die Wohnrechts-Experten 
der MVÖ haben diese Novel-
le im Detail studiert und festge-
stellt: Die Änderungen zur kri-
tisierten Version vom Frühjahr 
sind marginal; die Vorschläge 

der MVÖ wurden nicht aufge-
griffen. Umgehungskonstruk-
tionen sind weiterhin möglich, 
das beanstandete Beweisthema 
blieb ebenso unverändert wie 
der Strafrahmen bei Verstößen 
niedrig.

Auch in der im Dezember prä-
sentierten Form bleibt die Mak-
lergesetz-Novelle somit weit 
hinter den Anforderungen an 
ein echtes Bestellerprinzip. 
»Die Intention des Gesetzge-
bers, Wohnungssuchende von 
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der Maklerprovision zu entlas-
ten war richtig, doch die prakti-
sche Umsetzung ist lückenhaft«, 
erklärt MVÖ-Präsident Georg 
Niedermühlbichler.
 
Wörter ausgetauscht
Ein Vergleich der Gesetzestex-
te März und Dezember fördert 
insgesamt 23 Änderungen zu-
tage; so wurde etwa fünf Mal 
das Wort »Mieter« durch »Woh-
nungssuchender« ersetzt, drei 
Mal wurde das Wort »Makler« 
durch »Immobilienmakler« aus-
getauscht. Da und dort kam es 
zu Präzisierungen, Änderungen 
an den Regelungen selbst wur-
den nicht vorgenommen.

Umgehungsmöglichkeiten 
Das bedeutet: Umgehungsmög-
lichkeiten des »Erstauftragge-
berprinzips« bleiben bestehen. 
Es ist gängige Praxis, dass Mak-
ler und Vermieter oft über eine 
langjährige Zusammenarbeit 
in einem Naheverhältnis zuein-
ander stehen. Es ist also durch-
aus denkbar, dass der Vermie-
ter dem Makler diverse Objek-
te zur Kenntnis bringt, ohne 
das ausdrückliche Einverständ-
nis zum Inserieren oder an-
derweitigen Bewerben zu er-
teilen. Dann wäre der Mieter 
provisionspflichtig.

Beweislast trägt Mieter 
Während in Deutschland (wo 
ein echtes »Bestellerprinzip« 
schon 2015 eingeführt wur-
de) der Makler beweisen muss, 
dass er provisionsberechtigt ist, 
müsste in Österreich im Streit-
fall der Mieter vor Gericht be-
weisen, dass er nicht provi-
sionspflichtig war. »Der Mie-
ter müsste nachweisen, dass 
der Makler vom Vermieter be-
auftragt wurde oder dass diese 
‚zumindest ansatzweise‘, wie es 
heißt, zusammengewirkt haben. 
Das wird in der Praxis vom Mie-
ter kaum zu leisten sein«, sagt 
Niedermühlbichler.

Strafbestimmungen
Dem Gesetzestext zufolge sind 
in Österreich bei Zuwiderhan-
deln gegen das »Erstauftragge-
berprinzip« für Makler Verwal-
tungsstrafen bis zu 3.600 Euro 
vorgesehen. Dieser Betrag er-
scheint angesichts einer durch-
schnittlichen Provisionshöhe 
von rund 1.600 Euro bei Woh-
nungsmietverträgen und gegen-
über bis zu 25.000 Euro Strafen 
bei der deutschen Regelung zu 
gering dimensioniert.
»Ein wirksames Bestellerprin-
zip könnte Wohnungssuchen-
de entlasten und die gesamten 
Wohnkosten für Mieter senken, 

wie das Beispiel Deutschland 
zeigt«, sagt Niedermühlbich-
ler. »Es ist aus unserer Sicht 
fraglich, inwiefern der vorge-
legte Entwurf diese Ziele errei-
chen kann.« Deshalb fordere 
die MVÖ Nachbesserungen, so 
Niedermühlbichler.

Welche Änderungen die MVÖ 
im Detail fordert:
1. Ein echtes Bestellerprinzip 
– der Makler darf vom Mieter 
grundsätzlich keine Provision 
kassieren. Mit einer Ausnah-
me: Wenn der Mieter den Mak-
ler nachweislich mit der Suche 
nach der vermittelten Wohnung 
beauftragt hat. Dies soll der 
Makler – nicht der Mieter oder 
Wohnungssuchende - nachzu-
weisen haben.

2. Streitigkeiten sollten im 
Außerstreitverfahren geklärt 
werden können, damit ein ein-
facher Zugang zum Recht ohne 
Prozesskostenrisiko geschaffen 
wird. Die Novelle sieht vor, dass 
dies nur in Gerichtsverfahren 
möglich ist. Dies geht für beide 
Parteien mit einem Kostenrisi-
ko einher.

3. Wirksame Strafen bei Um-
gehungen: Strafhöhen wie in 
Deutschland.

Studie: Aus-
wirkungen des 

Bestellerprinzips in 
Deutschland

https://www.bmj.de/
DE/Ministerium/For-

schungUndWissenschaft/
Evaluation_Mietrechtsnovel-

lierungsgesetz/MietNovG_
Forschungsvorhaben_Ab-

schlussbericht.html
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Neu: Energieberatung 
bei der Mietervereinigung
Neues Service der Mietervereinigung Wien: Mitglieder 
können ab sofort auch Energieberatungen in Anspruch 
nehmen. Jetzt Termin vereinbaren!

M

Bitte vereinbaren Sie Ihren 
persönlichen Termin für eine 
Energieberatung bei der 
Mietervereinigung telefonisch 
unter 050195-3000

Ort: Servicecenter Wien, 
Reichsratsstraße 15, 
1010 Wien

Beratungstermine stehen Ihnen an 
jedem 2. Mittwoch im Monat zur 
Verfügung. Das Team der Mieter-
vereinigung freut sich auf Sie!

i Jetzt Beratungs-
termin sichern!

itglieder der Mietervereini-
gung Wien können sich ab so-
fort von unabhängigen Exper-

ten kostenfrei in Energiefragen bera-
ten lassen. 

Folgende Fragen lassen sich im Rah-
men eines persönlichen Beratungsge-
sprächs klären:

Ist mein Heizwärmebedarf hoch oder 
niedrig? Dazu benötigen wir den Jah-
resenergieverbrauch (Erdgasver-
brauch, Fernwärmerechnung, Strom-
rechnung, sonstige Verbräuche z.B. 
Pellets, Stückholz, Heizöl) und die 
Größe ihrer Wohnung.

Ist mein Stromverbrauch vergleichs-
weise hoch oder niedrig?

Ist mein Stromtarif/Erdgastarif 
angemessen?

Welche Wärmedämm-Maßnahmen 
kann ich als Mieter setzen, die sinn-
voll sind?

Raus aus Gas? Gibt es andere Heiz-
quellen für eine Wohnung, wenn ich 
weniger oder kein Erdgas mehr ver-
brauchen will?

Was ist ein gesundes Raumklima? 
Worauf soll ich achten?

Wie hoch ist eine passende 
Raumtemperatur?

Worauf soll ich beim Lüften achten?

Wie kann ich vermeiden, dass Schim-
mel entsteht?

Was kann ich aus einem Energieaus-
weis herauslesen?

Hat es Sinn, über Nacht oder bei einer 
Urlaubsreise Heiztemperatur in mei-
ner Wohnung abzusenken?

Welche Methoden gibt es, um 
undichte Fenster/Türen 
abzudichten?

Welche Stromspartipps bringen 
am meisten in meiner Wohnung?
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Trennung: Was geschieht 
mit der Mietwohnung?

rundsätzlich ist zwi-
schen zwei Fällen zu 
unterscheiden:

• Die Wohnung wurde von 
beiden Partnern gemein-
sam angemietet.

• Ein Partner ist Hauptmieter.

Gemeinsamer Mietvertrag
Wenn ein gemeinsamer Miet-
vertrag besteht, bleiben die ehe-
maligen Lebenspartner auch ge-
meinsam im Mietvertrag. Die-
ser Vertrag ist mit drei Parteien 
(zwei Mieter und ein Vermieter) 
zustande gekommen - daher 
müssen alle drei Parteien Ver-
änderungen im Vertrag einstim-
mig beschließen.

Bei einer Einigung kann der 
Mietvertrag auf einen der ehe-
maligen Partner abgeändert 
werden. 

Wenn sich zwar die ehemali-
gen Partner untereinander ei-
nigen, aber der Vermieter nicht 
zustimmt, besteht die Möglich-
keit einer schriftlichen Verein-
barung über die Wohnung. Da-
rin verzichtet der ausziehen-
de Ex-Partner auf die Ausübung 
der Mietrechte und zahlt da-
für im Gegenzug auch keinen 
Mietzins mehr. Trotzdem kann 
der Vermieter einen ausstehen-
den Mietzins vom Ex-Partner 
einklagen.

Eine Trennung ist schmerzhaft. Bei einer gemeinsam genutzten Mietwohnung 
wird es in der Folge meist auch noch kompliziert. Wer bleibt? Wer zieht aus? Die 
aktuelle Rechtslage im Überblick:

Gibt es keine Einigung, haftet 
der ausgezogene Mitmieter bis 
zur rechtskräftigen Beendigung 
des Vertrages für alle Pflichten 
(insbesondere die Miete) des 
Vertrages mit. 

Kann sich das Paar nicht dar-
über einigen, wer in der Woh-
nung bleibt, muss die Benüt-
zung der Wohnung auf dem 
Rechtsweg geklärt werden. Das 
Zivilgericht entscheidet dann, 
wem die Wohnung zum weite-
ren Gebrauch zu überlassen ist. 
Dabei wird der persönliche Be-
darf, die Dringlichkeit sowie das 
Wohl der gemeinsamen Kinder 
berücksichtigt.

Im Scheidungsfall wird es noch 
etwas komplizierter. Bei einer 
strittigen Scheidung entscheidet 
das Gericht, von einer einver-
nehmlichen Scheidung ist der 
Vermieter in Kenntnis zu setzen.

Ein Partner ist Hauptmieter
Grundsätzlich gibt es keine 
Möglichkeit einen Mietvertrag 
ohne Zustimmung Ihres Ver-
mieters weiterzugeben bzw. 
ist es nicht möglich in diesen 
einzutreten. 
Es gibt aber Ausnahmen: Wenn 
ein vertraglich vereinbartes 
Weitergaberecht besteht oder 
Sie mit dem Hauptmieter ver-
heiratet (in eingetragener Part-
nerschaft) sind.  

Der geschiedene Ehegatte kann 
ohne Zustimmung des Vermie-
ters in das Mietverhältnis ein-
treten. Bei einer Lebensgemein-
schaft ist eine Weitergabe von 
Mietrechten nur dann möglich, 
wenn es im Mietvertrag aus-
drücklich so festgehalten wurde 
oder der Vermieter nachträglich 
zustimmt.

Gilt das Recht zur 
Weitergabe bei Scheidung?
In der Regel wird eine gericht-
liche Entscheidung notwendig 
sein. Besprechen Sie rechtzeitig 
mit ihrer Rechtsberatung, wann 
welcher Schritt gesetzt werden 
muss, damit eine Mietrechts-
übertragung noch möglich ist. 

Bei der einvernehmlichen 
Scheidung müssen die Voraus-
setzungen des § 12 MRG (Gat-
te/Gattin wohnt mindestens die 
letzten zwei Jahre in der Woh-
nung oder zumindest seit der 
Eheschließung) gegeben sein. 
Wenn dem nicht so ist, muss 
der Vermieter den in der Schei-
dung getroffenen Vereinbarun-
gen zustimmen. 
Tut er das nicht, so ist vor der 
Scheidung schon zu klären, wel-
che Schritte notwendig sind, da-
mit Mietrechte an der Wohnung 
übertragen werden können. 
Im Falle einer streitigen Schei-
dung entscheidet jedenfalls das 
Gericht.

So funktioniert die 
Weitergabe einer 

Mietwohnung:

mietervereinigung.at/
News/841/39062/
So-funktioniert-

die-Weitergabe-einer-
Mietwohnung

Mietrechte im 
Scheidungsfall:

mietervereinigung.at/9899/
Weitergabe-Mietrechte-im-

Scheidungsfall
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Wie kommt die 
Indexierung 
ins Mietrecht?
Die galoppierende Inflation lässt auch die Mieten 
immer weiter steigen. Grund dafür ist die sogenannte 
»Indexierung« an den Verbraucherpreisindex. 
Wie, warum und wann kam das Konzept der Indexierung 
ins Mietrecht?

as Mieten betrifft, wütete in 
Österreich lange Zeit der »freie 
Markt«. Es gab keine Mietzins-

grenzen, keinen Kündigungsschutz, 
Mieter waren den Launen der Haus-
eigentümer ausgesetzt. »Die Mieten 
sind zwischendurch immer wieder ge-
stiegen, wenn ein Hausherr mehr ver-
langt hat. Konnte ein Arbeiter nicht 
zahlen, wurde er delogiert. Es gibt Be-
richte, wonach Arbeiter drei bis vier 
Mal pro Jahr umgezogen sind«, be-
schrieb Stadthistoriker Gerhard Ha-
lusa in einem Fair-Wohnen-Interview 
die Situation in Wien kurz nach der 
Jahrhundertwende. 

Mieterschutzverordnung 1917
Mit der ersten Mieterschutzverord-
nung 1917 erließ die damalige Mon-
archie praktisch einen Mietzinsstopp 
sowie einen Kündigungsschutz – um 
zu verhindern, dass Briefe der Frauen 
über Delogierungen die Moral der Sol-
daten an der Front mindern. 
Die Kombination aus hoher Inflation 
(Höhepunkt im August 1922 mit plus 
129 Prozent) und Mietzinsstopp ließ 
den Anteil der Wohnungsmiete am 
Haushaltseinkommen von bis zu 30 
Prozent auf etwa 3 Prozent sinken.

Mietengesetz von 1922 
Das Mietengesetz von 1922 ging in 
weiten Teilen auf den Einsatz von Ro-
bert Danneberg, Jurist und Vorstands-
mitglied der 1911 gegründeten Mie-
tervereinigung, zurück und wurde 
damals als das wohl beste Europas 
bezeichnet. 
Neben Mietzins-Begrenzung und 
Kündigungsschutz ermöglichte das 
Gesetz Mietern, die Betriebskosten zu 
überprüfen und Erhaltungsarbeiten 
durchzusetzen. Der gesetzliche Miet-
zins wurde in drei Bestandteile zerlegt: 
eine Grundmiete, einen Instandhal-
tungszins und die Betriebskosten. Der 
Instandhaltungszins sollte die Erhal-
tung der Häuser sichern, die Grund-
miete (auch als »Hausherrenrente« be-
zeichnet) wurde in geringer Höhe be-
lassen. In Teilen novelliert, galt das 
Mietengesetz von 1922 bis 1981, als es 
vom Mietrechtsgesetz abgelöst wurde.

1929 wurden die gesetzlichen Miet-
zinse angehoben und die Bestand-
teile Grund- und Instandhaltungs-
zins zum neuen Hauptmietzins zu-
sammengelegt; gleichzeitig wurde die 
Bindung für Instandhaltungskosten 
zurückgenommen.
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1951 wurden die Mieten bestehender 
Mietverhältnisse auf 1 Schilling pro 
Quadratmeter Nutzfläche erhöht. Die 
bis auf solche kleineren Anpassun-
gen eingefrorenen Mieten sanken real. 
Doch bereits in der Zwischenkriegs-
zeit hatten sich für Mietverhältnisse, 
die nicht dem Mietengesetz unterla-
gen, Wertsicherungsklauseln in den 
Mietverträgen eingebürgert.

Mietrechtsänderung durch
ÖVP-Alleinregierung 1968
Durch eine ÖVP-Alleinregierung kam 
es 1968 zu einer weitreichenden, für 
Mieter nachteiligen, Liberalisierung 
bei Neuvermietungen von Wohnun-
gen und Geschäftslokalen. Es gab bei 
Neuverträgen keinerlei Mietzinsbe-
grenzung mehr. De facto wurde auch 
in allen neuen Mietverträgen eine 
Wertsicherungsklausel aufgenom-
men. Weiters wurden die Kosten für 
die Hausverwaltung vom Hauptmiet-
zins an die Betriebskosten verschoben. 
Das System vertraglicher Wertsiche-
rungsvereinbarungen wurde von pri-
vaten Vermietern bei Neuvermietun-
gen nach dem 1.1.1968 de facto über-
all angewandt. Die Gemeinde Wien 
sowie gemeinnützige Bauvereinigun-
gen nutzten dieses Instrument nicht.

Mietrechtsgesetz 1982 
Das Mietrechtsgesetz der SPÖ-Allein-
regierung ersetzte 1982 das seit 1922 
geltende Mietengesetz. Die seit 1968 
zulässigen freien Vereinbarungen 
wurden zurückgenommen. Die Miet-
wohnungen wurden in vier Katego-
rien eingeteilt, von Kategorie A (beste 
Kategorie) bis Kategorie D (Substan-
dardwohnungen). Das Kategorie-Sys-
tem gab neue Obergrenzen zwischen 
5 Schilling (D) und 22 Schilling (A) 
je Quadratmeter Nutzfläche für die 
Mehrzahl der neuen Mietverhältnis-
se vor.

Wertsicherung im Gesetz
Erstmals fand sich eine Wertsicherung 
im Gesetz: die Kategoriebeträge wur-
den nach dem Verbraucherpreisindex 
(VPI) 1976 wertgesichert; mit einem 
Schwellenwert von 10 Prozent. 

Das Debüt der gesetzlichen Wertsi-
cherung wurde nicht weiter begrün-
det, in den Erläuterungen zum Ge-
setzesentwurf hieß es lediglich, dass 
dadurch »Erstarrungen« vermieden 
werden sollten. Solche »Erstarrungen« 
hatten zuvor bei Substandardhäusern 
oft Mietzinserhöhungs-Verfahren zur 
Erhaltung notwendig gemacht und 
standen der Zielsetzung des Miet-
rechtsgesetzes, nämlich der Erhal-
tung und Verbesserung (zB. Standard-
anhebung) der Wohnungen, entgegen. 
Ganz deutlich wurde diese Zielset-
zung anhand des neuen Paragrafen 
45, der massive Eingriffe in bestehen-
de Mietverhältnisse möglich mach-
te. Mit Einführung eines »Erhaltungs- 
und Verbesserungsbeitrages« (EVB) 
konnten Altmieten (»Friedenskronen-
zinse«) angehoben werden. Auch die-
se neuen Beträge waren nach dem VPI 
wertgesichert.

Die Indexierung im bis heute gelten-
den Mietrechtsgesetz wurde im Jahr 
1994 von einer 10-Prozent-Schwel-
le auf 5 Prozent halbiert. Der Gesetz-
geber begründete diese Änderung la-
pidar »um eine kontinuierlichere An-
passung zu ermöglichen.«

Richtwertgesetz 1994
Mit dem Richtwertgesetz wurde 1994 
eine etwas andere Form der Wertsi-
cherung gewählt. Die Richtwerte, für 
jedes Bundesland unterschiedlich 
hoch festgesetzt, wurden ursprünglich 
nach dem VPI 1986 jährlich wertgesi-
chert. Im Jahr 2009 wurde die Wertsi-
cherung von jährlich auf alle zwei Jah-
re gestreckt. 

Für die Richtwertmieten gibt es im 
Unterschied zu den Kategoriemieten 

keinen Schwellenwert. Dadurch 
sind zumindest mehrfache 

Erhöhungen pro Jahr – 
wie sie zuletzt 2022 bei 

den Kategoriemie-
ten fast 18 Prozent 
ausgemacht hatten – 
nicht möglich.
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vom russischen Gaspreis gestie-
gen. »Länder wie Spanien und 
Portugal haben durch gezielte 
Eingriffe den Strompreis, Mie-
ten und die allgemeine Inflation 
gedrückt. In Österreich handelt 
die Regierung zu zögerlich und 
zu wenig. Auch bei der europäi-
schen Energiewende und der 
Reform des Strommarkts sowie 
Maßnahmen, um kostengünsti-
geres Gas zu beschaffen, kommt 
von Österreich zu wenig Unter-
stützung. Diese Themen können 
nur durch eine gesamteuropäi-
sche Lösung umgesetzt werden«, 
sagt Europaabgeordneter Han-
nes Heide.

mmer mehr Menschen ha-
ben Schwierigkeiten ihre 
Strom- und Gasrechnun-

gen, ihre Miete und ihren Ein-
kauf zu bezahlen. Die Teue-
rung trifft aber neben den Haus-
halten genauso Unternehmen, 
Städte und Gemeinden. Da-
für sind nicht nur der Krieg in 
der Ukraine und die Sanktio-
nen gegen Russland verantwort-
lich zu machen. Seit Beginn der 
Pandemie hat eine Krise in der 
globalen Lieferkette die Preise 
vieler Waren in die Höhe getrie-
ben. Und auch die Energieprei-
se sind bereits im Herbst 2021 
durch die Abhängigkeit Europas 

»Es ist höchste Zeit für 
eine Reform des Energie-
markts in Europa«
Fast die Hälfte der EU-Bevölkerung gibt in der aktuellen Eurobaro-
meter-Umfrage an, dass ihr Lebensstandard aufgrund der Teuerung 
bereits gesunken ist. Europaabgeordneter Hannes Heide setzt sich für 
eine Reform des europäischen Energiemarkts ein und fordert mehr 
Einsatz der Bundesregierung.

Hannes Heide
ist sozialdemo-
kratischer Ab- 
geordneter im 
Europäischen 
Parlament.

Erfolgsmodell aus 
Spanien und Portugal
Die sozialdemokratischen Re-
gierungen in Spanien und Por-
tugal haben schnell und nach-
haltig auf die Probleme der 
Menschen reagiert. In Spanien 
konnte die Inflation gedrückt 
werden – mit einer Mietpreis-
bremse, der Aussetzung der 
Mehrwertsteuer auf Lebensmit-
tel und der konsequenten Ent-
koppelung von Gas- und Strom-
preis. »Ein gedeckelter Gaspreis 
senkt auch den Strompreis. Da-
von profitieren alle, von der 
energieintensiven Industrie 
und den Betrieben bis zu den 

I

Eurobarometer Jänner 2023, Meinungsumfrage des Europäischen Parlaments

Die Umfrage wurde im Oktober und November 2022 unter 26.431 Befragten in den 27 EU-Mitgliedstaaten (darunter 1.008 Personen aus Österreich) 
persönlich durchgeführt. Die Ergebnisse wurden entsprechend der Bevölkerungszahl der einzelnen EU-Mitgliedstaaten gewichtet.
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privaten Haushalten. Öster-
reichs Regierung steht bei al-
len Maßnahmen für eine nach-
haltige Stabilisierung der Prei-
se auf der Bremse und setzt 
scheinbar nur auf Einmalzah-
lungen als Hilfe für die Bürge-
rinnen und Bürger. Eine Gang-
art, die langfristig niemandem 
hilft«, so Heide.
 
Unterstützung für 
Europa gestärkt
Trotz der jüngsten Krisen ist die 
Unterstützung der Europäerin-
nen und Europäer für die Union 
gestiegen: 72% sind der Mei-
nung, dass ihr Land von der EU-
Mitgliedschaft profitiert. Die 
große Unterstützung für die EU 
beruht auf den Erfahrungen der 
vergangenen Jahre, in denen die 
EU viele wirksame Maßnahmen 
auf den Weg gebracht hat. Die 
Beteiligung Österreichs daran 
ist oft zurückhaltend. Etwa als 
sich die europäischen Energie-
minister im Dezember auf die 
dynamische Energiepreisbrem-
se einigten, hat sich Österreich 
bei der Abstimmung enthal-
ten. Großes Zögern auch nach 
dem grünen Licht im Frühjahr 
2022 für eine Über- und Zufalls-
gewinnsteuer im Energiesektor, 
die Österreich erst im Novem-
ber und in sehr abgeschwächter 
Form umsetzte. Laut Eurobaro-
meter-Umfrage sind nur 45 Pro-
zent der Österreicher und Ös-
terreicherinnen mit nationalen 
Maßnahmen um den Anstieg 
der Lebenshaltungskosten zu 
bekämpfen zufrieden. 
 
Klimaschutz sichert 
günstige Energie
Angesichts der höchsten Infla-
tion seit Jahrzehnten wünschen 
sich die Menschen, dass sich das 
Europäische Parlament auf die 
Bekämpfung von Armut und so-
zialer Ausgrenzung konzentriert. 
In Österreich erwarten aber fast 
40 Prozent der Befragten gleich-
zeitig weitere Initiativen für den 
Klimaschutz. »Die beiden Prob-
lemfelder gehen Hand in Hand. 
Europa muss am Energiesek-
tor unabhängiger werden, um 
die Preise langfristig niedrig zu 

h a l t e n « , 
so Heide. 
Die Diver-
sifizierung 
unserer Gas-
v e r s o r g u n g 
durch Länder 
wie Norwegen 
ist ein guter ers-
ter Schritt, aber 
langfristig sind In-
vestitionen in kli-
mafreundliche Ener-
gien und der Ausstieg 
aus fossilen Brennstof-
fen nötig. Damit sich 
Investitionen in Wär-
mepumpen, Photovolta-
ik und Elektromobilität bezahlt 
machen, müssen die Stromprei-
se aber kalkulierbar sein. Große 
Schwankungen des Stromprei-
ses betreffen die E-Mobilität, 
vom Auto bis zum Schienenver-
kehr. Die EU-Kommission hat 
die Reform des Strommarkts 
und damit des Merit-Order Sys-
tems bereits angekündigt. 
 
EU fördert Ausstieg aus 
Öl und Gas
»Die Europäische Union ist der 
global größte Förderer der Kli-
marettung. Nur leider wissen 
viele Leute oft nicht, dass sie 
durch Mittel der EU unterstützt 
werden, und einige Regionen 
könnten sich weit mehr aus den 
Fonds abholen. Da fehlt es oft 
an der nötigen Information in 
den Bundesländern. Teilweise 
liegt es aber auch am Fördersys-
tem selbst. Besonders kleine Ge-
meinden und Unternehmen tun 
sich mit der Beantragung der 
Mittel schwer. Es ist aufwendig 
und mit Kosten verbunden, die 
vorgeleistet werden müssen«, 
kritisiert Heide. Bereits 6300 
Projekte wurden durch Gelder 
aus dem Aufbauplan „Next Ge-
neration EU“ unterstützt. Dazu 
gehört zum Beispiel die Moder-
nisierung von Haushalten weg 
vom Öl hin zu Wärmepumpen 
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und anderen klimafreundli-
chen Systemen. Insgesamt ste-
hen dafür 200 Millionen Euro 
zur Verfügung.
 
Fördergelder vor 
Teuerung schützen
Um den Anteil erneuerbarer 
Energiequellen bis 2030 zu stei-
gern, wird auch das Programm 
REPowerEU eingesetzt. In sei-
ner Funktion als Mitglied im 
Ausschuss für Regionalentwick-
lung konnte Hannes Heide die 
Grundlagen der Finanzierung 
dafür mitverhandeln. Sobald 
die neue Energierichtlinie für 
erneuerbare Energien in Kraft 
tritt, wird REPowerEU mit 225 
Milliarden Euro auf Belastun-
gen und Störungen am globalen 
Energiemarkt reagieren. Einige 
Regionen können auch Gelder 
aus dem Just Transition Fonds 
lukrieren, der ebenfalls den grü-
nen Wandel in den Gemeinden 
vorantreiben soll. »Die Teue-
rung setzt leider auch den För-
dertöpfen und den bezuschuss-
ten Projekten zu. Vieles wird 
im Laufe der Projektzeit teurer 
als erwartet. Deshalb muss in 
Zukunft auch der Europäische 
Haushalt mit einer Inflationsan-
passung geschützt werden. Ein 
weiteres großes Projekt, dass die 
Unterstützung aller Mitglied-
staaten erfordert«, so Europaab-
geordneter Hannes Heide.



Allgemeine Geschäftsbedingungen
der Mietervereinigung Österreichs, Landesorganisation Wien
Allgemeines
Die Mietervereinigung Österreichs ist ein gemeinnütziger Verein, der sich vorwiegend aus Mitgliedsbeiträgen finanziert. Unser Ziel ist es, eine allgemeine Verbesserung 
der Wohnverhältnisse herbeizuführen sowie die berechtigten Interessen der Mieter/innen, Wohnungseigentümer/innen und aller anderen Nutzungsberechtigten an Woh-
nungen, Geschäftslokalen und sonstigen Objekten zu wahren und zu fördern. 
Um dies zu erreichen, hat die Mietervereinigung ein Beratungs- und Vertretungsservice eingerichtet. Dieses wird von wohnrechtskundigen Rechtsberater/innen 
durchgeführt. 

Ihre Daten werden von uns streng vertraulich behandelt und zum Zwecke der Mitgliederbetreuung elektronisch verarbeitet. 

Die Mitgliedschaft 
Die Mitgliedschaft beginnt mit dem Kalenderjahr der Anmeldung und kann frühestens nach Ablauf von 2 Kalenderjahren gekündigt werden. Die Kündigung muss schrift-
lich bis spätestens 30.9. eines Kalenderjahres bei der Landesgeschäftsstelle der Mietervereinigung Wien einlangen, damit die Mitgliedschaft zum 31.12. desselben Jah-
res endet. 

Vor Ablauf von 2 Kalenderjahren kann eine außerordentliche Kündigung aus folgenden wichtigen Gründen erfolgen: 
- dauerhafter Umzug ins Ausland (Nachweis erforderlich) 
- Übersiedlung in ein PensionistInnen- oder Pflegeheim (Nachweis erforderlich) 
- andere gleichwertige Gründe 

Im Jahr des Beitritts sind die Einschreibgebühr und die Mitgliedsbeiträge bei Anmeldung sofort fällig. Die jährlichen Mitgliedsbeiträge sind zum 1.1. eines Kalenderjah-
res fällig. Die Höhe der Mitgliedsbeiträge wird vom Landesvorstand im laufenden Kalenderjahr jeweils für das darauffolgende Kalenderjahr festgesetzt. Es kann daher zu 
Änderungen der Höhe des Mitgliedsbeitrages kommen. 

Schüler/innen, Studenten, Lehrlinge 
Schüler/innen, Student/innen und Lehrlinge, die das 27. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, müssen keine Einschreibgebühr bezahlen. 

Zusatzmitgliedschaft 
Wurden unter einer Adresse mehrere, nebeneinander liegende Objekte zusammengelegt, wobei die bisherigen Mietverträge aufrecht bestehen blieben, so muss pro Ver-
trag eine Mitgliedschaft bestehen. Allerdings gilt für die zusätzlichen Objekte ein verminderter Mitgliedsbeitrag von derzeit € 32,00 (2023). Sie müssen bei Abschluss der 
Mitgliedschaft festlegen, welcher Mietvertrag die „Hauptadresse“ wird und welcher Vertrag die „Nebenadresse“ ist. Kündigen Sie die Hauptadresse, endet die Mitglied-
schaft zu der Nebenadresse ebenfalls.

Zustelladresse 
Unsere Mitglieder sind verpflichtet, Änderungen der Zustelladresse zeitgerecht, unterschriftlich mitzuteilen. Solange uns eine Änderung der Zustelladresse nicht bekannt 
ist, erfolgen Zustellungen aller Art an die Adresse des Objektes der Mitgliedschaft. 

Beratung und Vertretung 
Die Mietervereinigung bietet ihre Serviceleistungen der Rechtsberatung und der Rechtsvertretung nur jenen Personen an, die über eine aufrechte Mitgliedschaft für 
das betreffende Objekt verfügen und ihren Verpflichtungen gemäß § 9 des Vereinsstatuts, insbesondere der pünktlichen Bezahlung der Beiträge, nachkommen. Im Fal-
le der Rechtsvertretung muss die Mitgliedschaft während des gesamten Verfahrenszeitraumes aufrecht bleiben. 

Erweiterter Mitgliedsbeitrag sowie erhöhter Mitgliedsbeitrag wegen sofortiger Verfahrensführung 
Bitte beachten Sie, dass in bestimmten Fällen, in denen neben der Rechtsberatung noch weitergehende rechtliche Tätigkeiten der Mietervereinigung (wie beispielswei-
se außerbehördlicher Schriftverkehr, Vertretungstätigkeit vor der Schlichtungsstelle oder Gericht, etc.), in Anspruch genommen werden, ein erweiterter Mitgliedsbeitrag 
von derzeit € 38,00 (2023) und/bzw. auch ein erhöhter Mitgliedsbeitrag von € 175,00 (2023) wegen sofortiger Verfahrensführung zu bezahlen ist. 

Die genauen Voraussetzungen wann diese Mitgliedsbeiträge zum Tragen kommen, entnehmen Sie bitte den Informationsblättern „Informationsblatt für erweiterten 
und erhöhten Mitgliedsbeitrag“ (mietervereinigung.at/App_Upload/ckfinder/userfiles/files/MVOE%20Wien/INFORMATIONSBLATT%20erh%C3%B6hter%20und%20er-
weiterteter%20MG-Beitrag%202023.pdf) und „Vertragsbedingungen bei ermäßigter Zuweisung oder einer Vorsprache in wohnrechtlichen Angelegenheiten beim Anwalt“ 
(mietervereinigung.at/App_Upload/ckfinder/userfiles/files/MVOE%20Wien/Erm%C3%A4%C3%9Figte%20Zuweisung%202022.pdf)
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Niederösterreich/ 
Burgenland

mietervereinigung.at/
App_Upload/ckfinder/userfiles/
files/MVOE%20NOE/AGB2022_

NOE_Bgld.pdf

AGB
der MVÖ Wien als 

Download im Internet:

mietervereinigung.at/App_Upload/
ckfinder/userfiles/files/MVOE%20Wien/
ALLGEMEINE%20GESCH%C3%84FTSBE-

DINGUNGEN_MV%202023(1).pdf

Oberösterreich

mietervereinigung.at/
App_Upload/ckfinder/userfiles/

files/MVOE%20O%C3%96/
Informationsblatt_

Neubeitritte_2018.pdf

Steiermark

mietervereinigung.at/
App_Upload/ckfinder/userfiles/

files/MVOE%20Stmk/
Leistungskatalog_2023.pdf

Salzburg/ 
Kärnten

mietervereinigung.at/
App_Upload/ckfinder/userfiles/
files/MVOE%20Salzburg/AGB_
Salzburg_Kaernten_2022.pdf

Tirol

mietervereinigung.at/
App_Upload/ckfinder/userfiles/

files/2020_AGB_Tirol.pdf

Vorarlberg

mietervereinigung.at/
App_Upload/ckfinder/userfiles/

files/MVOE%20Vorarlberg/2018_
AGB_Vorarlberg.pdf

Vollmacht 
Sobald Sie uns eine Prozessvollmacht erteilt haben, sollten Sie nichts mehr unternehmen, ohne dies vorher mit Ihrem/r Betreuer/in abzusprechen. Denn offiziell hat die 
Mietervereinigung Ihre Vertretung übernommen und setzt alle notwendigen Schritte. Eigenmächtiges Handeln Ihrerseits ohne unser Wissen führt meist zu unbehebba-
ren Schäden. Übertreten Sie diese Regel, übernimmt die Mietervereinigung keinerlei Haftung für die daraus resultierenden Folgen! 

Kostentragung in Verfahren die von der Mietervereinigung durchgeführt werden 
Folgende Leistungen sind durch die Mitgliedschaft abgedeckt: Ihre Vertretung bei Verfahren vor der Schlichtungsstelle sowie vor Gericht im Rahmen des Außer-
streitverfahrens. Beachten Sie, dass bei einem Verfahren auch sogenannte gerichtliche Barauslagen anfallen können. Diese Kosten müssen von Ihnen getragen bzw. 
bevorschusst werden: Barauslagen, Gerichts- und Stempelgebühren, Kosten für Grundbuchsauszüge, Sachverständigengebühren, Meldeanfragen sowie sonstige Gebüh-
ren, die im Zuge des Verfahrens seitens der Schlichtungsstelle bzw. dem Gericht gefordert werden. Genauere Informationen entnehmen Sie bitte dem „Informationsblatt 
Verfahrenskosten“ (mietervereinigung.at/App_Upload/ckfinder/userfiles/files/MVOE%20Wien/INFORMATIONSBLATT%20VERFAHRENSKOSTEN%202023.pdf).

Datenschutz 
Der Schutz Ihrer Daten ist uns ein wichtiges Anliegen. Ihre personenbezogenen Daten werden für die Zwecke der Mitgliederverwaltung, -betreuung und -information so-
wie für die Erfüllung des Vereinszweckes (Beratung und Vertretung in wohnrechtlichen Angelegenheiten) von uns verarbeitet. Mit Ihrem Beitritt entsteht ein Vertragsver-
hältnis mit der Mietervereinigung Österreichs, das auch Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung ist. 

Datenübermittlungen finden nur innerhalb unserer Organisationen sowie zu Auftragsverarbeitern (wie z.B. Druckereien oder Versandagenturen) statt. Ihre Daten können 
zur Datenweitergabe an Dach- und Fachverbände an diese weitergeleitet werden. Die Verarbeitungszwecke bei Dachverbänden erstrecken sich auf die rechtliche, steuer-
liche, administrative Unterstützung des Vereins, die Abwicklung von gemeinsam Projekten und Veranstaltungen, auf die Durchführung von Kursen und Fortbildungen, 
auf Unterstützung und Zusammenarbeit in Bereich Öffentlichkeitsarbeit und vieles mehr. Es werden keine Daten an ein Drittland oder eine internationale Organisation 
übermittelt. 

Ihre Daten werden solange verarbeitet, solange Ihre Mitgliedschaft aufrecht ist bzw. solange noch Ansprüche aus der Mitgliedschaft bestehen können und sofern nicht ge-
setzlich längere Aufbewahrungsfristen vorgeschrieben sind. Es findet keine automatisierte Entscheidungsfindung, Scoring, Profiling oder Vergleichbares statt. 

Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung oder Löschung, sowie ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, auf Widerspruch und 
auf Datenübertragbarkeit. Im Falle einer angenommenen Unstimmigkeit des Schutzes Ihrer personenbezogener Daten haben Sie das Recht sich 
bei der österreichischen Datenschutzbehörde (www.dsb.gv.at) zu beschweren. 

Verantwortlicher der Datenverarbeitung ist: Mietervereinigung, Reichsratsstraße 15, 1010 Wien, Telefonnummer: 050195 

Kontaktadresse unseres Datenschutzbeauftragten ist: datenschutzbeauftragter@mietervereinigung.at

Allgemeine Geschäftsbedingungen Ihrer Landesorganisation  in ...

Allgemeine Geschäftsbedingungen
der Mietervereinigung Österreichs, Landesorganisation Wien
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MVÖ-Präsident Georg 
Niedermühlbichler 

(links) und MVÖ-Te-
amleiter Andreas 

Pöschko bei der PK zur 
Makler-Novelle.
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Schauplatz MVÖ
Experten aus dem Team der Mietervereinigung 
Österreichs stehen Hilfesuchenden in Rechtsfragen 
zur Seite und berichten über Aktuelles.
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Intensive Medienarbeit der MVÖ
Wien

Arbeitsreiche Wochen liegen 
seit Jahresbeginn hinter dem 
Team der Öffentlichkeitsarbeit 
der MVÖ in Wien. Die Themen 
Jahresbilanz, Maklergesetz-No-
velle und Mietpreisbremse zo-
gen weite Kreise.

In einer Pressekonferenz am 
24. Jänner präsentierten MVÖ-
Präsident Georg Niedermühl-
bichler und MVÖ-Teamlei-
ter Andreas Pöschko die Ana-
lyse der Maklergesetz-Novelle. 
Via Livestream wurde die Ver-
anstaltung vom Sitz der MVÖ 
an alle Interessierten übertra-
gen. Das Medienecho konn-
te sich sehen lassen, neben der 
ORF-ZiB und dem OE1-Mittags-
journal berichteten unter an-
derem die Kronen Zeitung, der 
Kurier und weitere Print- und 
Onlinemedien.

Praktisch täglich absolvierte Ex-
pertin Elke Hanel-Torsch, Vor-
sitzende der MVÖ Wien, in der 
Folge Interviews. 

Am 7. Februar folgte die nächs-
te Pressekonferenz, diesmal ge-
meinsam mit der Arbeiterkam-
mer (AK) in deren Zentrale in 
Wien. Elke Hanel-Torsch ana-
lysierte gemeinsam mit Tho-
mas Ritt, Leiter der AK-Abtei-
lung Kommunal und Wohnen, 
die bevorstehenden Mieterhö-
hungen. AK und MVÖ bekräf-
tigten ihre Forderung nach einer 

Mietpreisbremse (siehe auch Ti-
telgeschichte ab Seite 12 in die-
sem Heft).

Das Thema blieb heiß, die Poli-
tik verabsäumte es, rechtzei-
tig zu handeln - so kam es am 
22. Februar, einen Tag vor dem 
Bautenausschuss des National-
rats, zur nächsten Pressekonfe-
renz. In den Räumen des neu 

renovierten Parlaments forder-
ten Elke Hanel-Torsch, Pamela 
Rendi-Wagner (SPÖ-Bundesge-
schäftsführerin)  und Ruth Be-
cher (SPÖ-Wohnsprecherin) ge-
meinsam eine Mietpreisbremse. 
Die MVÖ wird jedenfalls für Sie 
dranbleiben, sei es an der Miet-
preisbremse, an der Maklerpro-
vision oder an Konzepten für 
leistbares Wohnen.



Elke Hanel-Torsch, 
Vorsitzende MVÖ 
Wien, bei PKs mit 
AK (links) und SPÖ 

(rechts).

Die nordmazedonische Delegation wurde in Wien von MVÖ-Präsident Georg Niedermühlbichler (2.v.r.) und MVÖ-Wohnrechtsexper-
tin Marisa Herzog-Perchtold (rechts) empfangen.
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Internationale 
Zusammenarbeit

Wien

Die MVÖ setzt seit jeher auf Zu-
sammenarbeit über die Lan-
desgrenzen hinaus und ist als 
Gründungs- und Vorstandsmit-
glied des Internationalen Mie-
terbundes (IUT) eine der ersten 
Anlaufstellen, wenn es darum 
geht, neuen Mieterverbänden 
mit Tipps zu internen und ex-
ternen Abläufen zur Seite zu ste-
hen. Im Dezember war eine of-
fizielle Delegation aus Nordma-
zedonien zu Gast bei der MVÖ 
in Wien.
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Servicestellen 
in Österreich
Wien
Zentrale Servicestelle 
1010 Wien, Reichsratsstraße 15 
Tel: 050 195-3000 Fax: 050 195-93000 
Mail: zentrale@mietervereinigung.at 
Montag und Mittwoch 8.30 bis 19.00 Uhr 
Dienstag und Donnerstag von 8.30 bis 
17.00 Uhr, Freitag von 8.30 bis 14.00 Uhr 
Terminvereinbarung ist notwendig 

1020 Leopoldstadt / 1200 Brigittenau 
Praterstern 1, 1. Stock
Telefon: 01/2142310-24
Mail: leopoldstadt@mietervereinigung.at
Sprechstunden: Dienstag 16.00-17.00 Uhr,
Mittwoch 13.30-15.00 Uhr 
Ostersperre von 3. bis 8. April

1040 Wieden,1050 Margareten und 
1060 Mariahilf 
Spengergasse 30–32, 1050 Wien 
Termine nur nach vorheriger telefoni-
scher Terminvereinbarung

1090 Alsergrund
Salzergasse 22
Tel: 01/53427-1090
Mail: alsergrund@mietervereinigung.at
Termine nur nach vorheriger telefoni-
scher Terminvereinbarung

1100 Favoriten 
Jagdgasse 1B/1. Stock
Telefon: 0664/4365156 von Mo-Fr von 
09.00 Uhr bis 12.00 Uhr, Fax: 01/603 68 12 
Mail: favoriten@mietervereinigung.at
Termine nur nach vorheriger telefoni-
scher Terminvereinbarung

1110 Simmering 
Alt Simmeringer Weinschenke Fam. Pfeif-
fer, Kaiser-Ebersdorfer-Straße 42, 
1110 Wien - Telefon: 01/749 05 41 
Mail: simmering@mietervereinigung.at
Termine nur nach vorheriger telefoni-
scher Terminvereinbarung

1120 Meidling 
Ruckergasse 40
Mail: zentrale@mietervereinigung.at 
Terminvereinbarung ist notwendig 

1130 Hietzing 
Wolkersbergenstraße 170
Tel: 0664/3615135 
Mail: hietzing@mietervereinigung.at 

1140 Penzing 
Linzer Straße 297 
Tel: 050 195-3000 
Mail: zentrale@mietervereinigung.at 
Termine nur nach vorheriger telefoni-
scher Terminvereinbarung

1150 Rudolfsheim-Fünfhaus 
Mareschplatz 5
Tel: 0676/6017756 
Mail: rudolfsheim-fuenfhaus@ 
mietervereinigung.at 
Termine nur nach vorheriger telefoni-
scher Terminvereinbarung

1160 Ottakring 
Schuhmeierplatz 17–18
Tel: 01/493 16 88 
Termine nur nach vorheriger telefoni-
scher Terminvereinbarung

1170 Hernals 
SPÖ-Obmannzimmer, Kalvarienbergg. 28A 
Tel: 050 195-2002, Fax: 050 195-92002 
Mail: hernals@mietervereinigung.at 
Nur nach vorheriger telefonischer 
Terminvereinbarung.

1180 Währing/1190 Döbling 
Billrothstr. 34
Tel: 01/3684279-17, Mail: waehring- 
doebling@mietervereinigung.at 
Termine nur nach vorheriger telefoni-
scher Terminvereinbarung

1210 Floridsdorf 
Reichsratsstraße 15
Tel: 050 195-3000, Fax: 050 195-93000
Mail: zentrale@mietervereinigung.at 
Terminvereinbarung ist notwendig 

1220 Donaustadt 
Donaufelder Str. 259, Tel: 01/203 76 94
Mail: donaustadt@mietervereinigung.at 
Termine nur nach vorheriger telefoni-
scher Terminvereinbarung
 
1230 Liesing 
HdB Liesing, Liesinger Platz 3, 2. Stock 
Tel: 0660/463 90 27 
Mail: liesing@mietervereinigung.at 
Termine nur nach vorheriger telefoni-
scher Terminvereinbarung

Niederösterreich 
Landessekretariat NÖ 
3100 St. Pölten
Niederösterreichring 1 A Tel: 02742/225 
53 33, Fax: 02742/225 53 35 Mail: 
niederoesterreich@mietervereinigung.at  
Telefonisch erreichbar von Montag bis 
Donnerstag von 8.30 bis 13.00 Uhr sowie 
Freitag von 8.30 bis 12.30 Uhr.
Sprechstunden nur nach vorheriger tele-
fonischer Vereinbarung
 
Termine in den Außenstellen nur nach 
vorheriger telefonischer Terminvereinba-
rung unter 02742/225 53 33 
1010 Wien, Reichsratsstraße 15 
2340 Mödling, Hauptstraße 42a 
2700 Wr. Neustadt, Wienerstraße 42 
3300 Amstetten, Rathausstraße 1 
3502 Krems/Lerchenfeld, Hofrat-Erben-Str. 1 

Burgenland 
Die Beratungen finden in den Außenstel-
len Wiener Neustadt und Mödling sowie 
in der Zentrale der MVÖ statt. 
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Steiermark 
LANDESGESCHÄFTSSTELLE 
GRAZ 
8020 Graz , Feuerbachgasse 1 
Öffnungszeiten: Montag bis 
Freitag von 8 bis 12 Uhr 
Tel: 050195-4300, 
Fax: 050195-94300
Mail: steiermark@mietervereinigung.at 
Homepage: www.mietervereinigung.at                                                                                                
Rat und Hilfe in allen Wohnrechtsfragen! 

REGION WEST 
8940 Liezen 
AK Ausseerstraße 42, Terminvereinba-
rung unter Tel: 05-7799-4000 notwendig;
Tel.: 050195-4300 
Sprechstunden: 10.00–12.00 Uhr
Termine: 20. März, 17. April, 15. Mai, 19. Juni

8793 Trofaiach 
Stadtgemeindeamt, Luchinettigasse 9
Besprechungszimmer 1. Stock
Tel: 050195-4300 
Sprechstunden: 9.00–10.30 Uhr 
Termine: 21. März, 18. April, 16. Mai, 20. Juni

8790 Eisenerz 
Sprechstunden nach telefonischer Verein-
barung mit Frau Kornelia Hammer unter 
0676/6882863

8700 Leoben 
SPÖ Regionalbüro, Hauptplatz 9/1
Tel: 050195-4300 
Sprechstunden: 14.00–15.00 Uhr 
Termine: 21. März, 18. April, 16. Mai, 20. Juni

REGION SÜD-WEST 
8430 Leibnitz 
Karl-Morre-Straße 8 (Servicebüro der SPÖ)
Tel: 050195-4300 
Sprechstunden: 9.30-11.30 Uhr 
Termine: 14. März, 11. April, 9. Mai, 13. Juni

8530 Deutschlandsberg 
Rathausgasse 3 (Arbeiterkammer)
Tel: 050195-4300 
Sprechstunden: 9.00–11.00 Uhr 
Termine: 9. März, 13. April, 11. Mai, 15. Juni

8580 Köflach 
Feldgasse 24
Sprechstunden: 14.00–15.30 Uhr 
Termine: 16. März, 20. April, 25. Mai, 15. Juni 
und nach telefonischer Vereinbarung unter 
0676/6062434

REGION MURTAL 
8740 Zeltweg 
ÖGB / AK Gebäude, Hauptstraße 82
Tel: 050195-4300
Sprechstunden: 11.30–13.00 Uhr
Termine: 21. März, 18. April, 16. Mai, 
20. Juni

REGION OST 
8160 Weiz 
Stadtservice Weiz
Rathausgasse 3, (EG Kunsthaus)
Tel: 050195-4300 
Sprechstunden: 9.00–10.30 Uhr
Termine: 27. März, 24. April, 22. Mai, 
26. Juni

8280 Fürstenfeld 
Rathaus Fürstenfeld – Besprechungszim-
mer Augustinerplatz 1
Tel.: 050195-4300 
Sprechstunden: 11.30–12.30 Uhr 
Termine: 27. März, 22. Mai

8330 Feldbach 
Ringstraße 5, Arbeiterkammer 1. Stock
Tel: 050195-4300
Sprechstunden: 14.00–15.00 Uhr 
Termine: 27. März, 22. Mai

REGION NORD 
8600 Bruck an der Mur 
ÖGB/AK Gebäude, Schillerstraße 22
Tel: 050195-4300
Sprechstunden: 9.15 bis 10.45 Uhr
Termine: 7. März, 4. April, 2. Mai, 6. Juni

STUDENTEN: 
Sprechstunden an der 
Österreichischen Hochschülerschaft 
8010 Graz, Schubertstraße 6, 1. Stock 
Tel: 050195-4300 
Sprechstunden: 14.00–15.00 Uhr 
Termine: 14. Dezember; Termine 2023: 
11. Jänner, 8. Februar, 8. März

Salzburg 
5020 Salzburg, Wartelsteinstraße 1 
Persönliche Beratungen: 23. März, 20. April,  
25. Mai  – jeweils 10.00–13.00 Uhr , Anmel-
dung nicht erforderlich! 
Mail: salzburg@mietervereinigung.at 
Tel: 050195-2003 , Fax: 050195-9 2003 
Bürozeiten: Mo 9.30–12.30 Uhr, Do 14.00–
17.00 Uhr

Tirol 
Landessekretariat 
6020 Innsbruck, Adamgasse 9 
Tel: 0512/58 24 31, Fax: 0512/58 24 31-14 
E-Mail: tirol@mietervereinigung.at 
Öffnungszeiten: Mo-Fr 10.00–12.00 Uhr 
und Di 17.00–19.00 Uhr, um tel. Termin-
vereinbarung wird gebeten.

Oberösterreich 
Landessekretariat 
4020 Linz, Noßbergerstraße 11 
Tel: 0732/77 32 29, Fax: 0732/79 44 61 
Mail: oberoesterreich@mietervereinigung.at 
Öffnungszeiten: Mo-Fr 8.30-12.00 Uhr, Mo 
und Mi auch 14.00-16.30 Uhr, Terminver-
einbarung ist notwendig. Für fremdspra-
chige Ratsuchende stehen 14-tägig jeweils 
am Donnerstag von 16.00 bis 18.00 Uhr 
beim Verein »Migrare - Zentrum für Mig-
rantInnen OÖ«, Bulgariplatz 12, 4. und 
5. Stock , 4020 Linz, Tel: 0732/667363 ein 
Dolmetsch sowie ein/e JuristIn der Mie-
tervereinigung zur Verfügung.  

4320 Perg 
Herrenstraße 20/9,  Tel: 05/7726-2500 
Öffnungszeiten: Sprechtage nach Bedarf 
und telefonischer Vereinbarung 

4400 Steyr 
Leopold-Werndl-Straße 10/1. Stock 
Tel: 05/7726–1200, Öffnungszeiten: 14- tä-
gig jeweils am Do von 16.30 bis 18.00 Uhr
 
4560 Kirchdorf an der Krems 
Hauptplatz 7, Tel: 07582/620 56
Öffnungszeiten: Sprechtage nach Bedarf 
und telefonischer Vereinbarung 

4600 Wels 
Kaiser-Josef-Platz 23-25 
Telefon: 05/7726-4611
Öffnungszeiten: Di 8.00 bis 12.00 Uhr 

4810 Gmunden 
Herakhstraße 15 B (Arbeiterkammer) 
Öffnungszeiten: jeden 2. Montag des 
Monats von 14.00 bis 16.00 Uhr

4840 Vöcklabruck 
Parkstraße 27, Tel: 05/7726 1400 
Öffnungszeiten: jeden 1. Di im Monat 9.00 
bis 11.00 Uhr, telefonische Voranmeldung

Vorarlberg
Landessekretariat 
6900 Bregenz 
Tel: 05574/582 36 20, Fax: 050 195-94550 
Mail: vorarlberg@mietervereinigung.at 
Montag bis Donnerstag 9.00–11.00 Uhr
(nur mit telefonischer Voranmeldung)

Kärnten 
Derzeit nur telefonische Beratung bzw. 
Schriftverkehr. Tel: 050 195-2003, 
Fax: 050 195-92003 
Mail: kaernten@mietervereinigung.at
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FAIR WOHNEN SERVICE

FRAGEFRAGE FRAGE
Ich bin Wohnungseigentümer in 
einem Mehrparteienhaus in Wien. 
Mein Nachbar vermietet seine Woh-
nung seit geraumer Zeit über Airbnb. 
Die Touristen sind oft laut und verur-
sachen sehr viel Müll. Kann ich etwas 
dagegen unternehmen?

Wohnungseigentümer haben zwar 
grundsätzlich das Recht, ihre Woh-
nung so zu nutzen, wie sie möchten, 
sie müssen dabei jedoch die Interes-
sen der anderen Eigentümer beach-
ten. Einem Urteil des OGH zufolge 
können die touristische Vermietung 
und das Anbieten über das Internet in 
Zusammenhang mit einem ständigen 
Wechsel an Mietern die Interessen der 
Eigentümergemeinschaft beeinträch-
tigen. Diese sind daher um Zustim-
mung zu dieser Widmungsänderung 
zu fragen. Sollte keine Zustimmung 
vorliegen und die Wohnung dennoch 
für touristische Zwecke vermietet wer-
den, so können die übrigen Eigentü-
mer eine Klage beim zuständigen Be-
zirksgericht einbringen.

Ich habe vor meiner Wohnungsein-
gangstür unter der Fußmatte einen 
Teppich ausgelegt, damit es hübscher 
aussieht. Die Hausverwaltung hat die-
sen nun auf meine Kosten entfernt 
und begründet dies damit, dass er 
brandgefährlich sei und Stolpergefahr 
bestünde. Ist das korrekt?

Prinzipiell gehört das Stiegenhaus 
zu den allgemeinen Teilen der Lie-
genschaft. Dort dürfen keine brand-
gefährlichen Dinge, oder Dinge von 
denen eine Stolpergefahr ausgeht ge-
lagert werden. Auf einen Teppich trifft 
wohl beides zu. Die Hausverwaltung 
sollte Mieter vor einer Wegnahme von 
Gegenständen informieren und ihnen 
die Möglichkeit bieten, diese selbst zu 
entfernen. In der Regel geschieht dies 
durch einen Hausaushang. Wenn die 
Gegenstände dann dennoch nicht ent-
fernt werden, dann können die Kosten 
dafür dem Verursacher in Rechnung 
gestellt werden. Sollten Sie keine An-
kündigung erhalten haben, so sollten 
Sie mit der Hausverwaltung Kontakt 
aufnehmen und um Rückerstattung 
der verrechneten Kosten ersuchen.

Sie haben konkrete Fragen rund ums Wohnen? 
Die Wohnrechts-Experten der Mietervereinigung 
Österreichs geben gerne Auskünfte.

Wie ist das eigentlich?
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ANTWORT

Meine Fenster sind kaputt. Mein Ver-
mieter sagt jetzt, er wäre zwar bereit 
die Außenfenster zu reparieren, aber 
ich sei für die Innenfenster zuständig. 
Stimmt das?

Außenfenster zählen zu den allgemei-
nen Teilen der Liegenschaft und fal-
len daher in den Zuständigkeitsbe-
reich des Vermieters. Ein Austausch 
oder eine Reparatur ist daher vom 
Vermieter zu veranlassen und zu be-
zahlen. Anders sieht dies tatsächlich 
bei den Innenfenstern aus. Diese fal-
len nicht in die Erhaltungspflicht des 
Vermieters.

ANTWORT

ANTWORT



BLICK IN DIE GESCHICHTE – AUS DEM MVÖ-MAGAZIN 1972
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Rat und Hilfe. Seit 1911.

Die ExpertInnen der Mietervereinigung beraten und helfen 
MieterInnen und WohnungseigentümerInnen in allen Wohn-
rechtsfragen! Als Mitglied der Mietervereinigung gehst Du 
beim Wohnen immer auf Nummer sicher.

www.mietervereinigung.at

Fair Wohnen? 
Kannst Du auch.


